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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

21. 10.000/77-Parl/88 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Mag. Leopold GRATZ 

Parlament 
1017 Hien 

Wien, 5. August 1988 

i,53~/AB 

1988 -08- 1 8 

zu iS6t/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2367/J-NR/88, 
betreffend objektive Postenvergabe im Schulbereich, die die 
Abgeordneten Mag. Karin Praxmarer und Genossen am 27.6.1988 
an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 

Die bereits vom Bundesminister a.D. Dr. Herbert Moritz im 
Dezember 1986 vorgestellte unabhängige Expertenkommission 
(Juristen und Erziehungswissenschafter) unter Leitung des 
verstorbenen Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes Prof. 
DDr. Viktor Heller hat Vorschläge zur Objektivierung der 
Vergabe von Lehrerplanstellen und Leitungsfunktionen im 
Schul bereich ausgearbeitet, diese werden in der Anlage Uber­
mittelt. 

ad 2) 

Das zentrale Anliegen und die Neuerungen der oben erwähnten 
Vorschläge sind 

o die Ausschreibung sämtlicher Stellen unter Angabe aller 
Ernennungserfordernisse die einen wesentlichen Schritt zur 
Transparentmachung der Funktionsvergaben darstellt 

o Einbeziehung des Lehrkörpers - dies soll eine höchst­
mögliche Akzeptanz des Vorgesetzten bei seinen kUnftigen 
Mitarbeitern bringen und die Identifikation der Lehrer mit 
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ihrer Schule und ihrem Beruf höchstmöglich fördern. 
Wünschenswert wäre eine weitgehende Offenlegung der Vor­
gänge bei Neuaufnahmen und Funktionsbesetzungen (z.B. 
durch öffentlich zugängliche Wartelisten). Der von 
Präsidenten Heller immerwieder zum Ausdruck gebrachte 
Grundgedanke war, daß die Vorgänge bei Neuanstellungen von 
Lehrern und bei der Ernennung von Direktoren, Abteilungs­
vorständen usw. für die Öffentlichkeit transparenter ge­
staltet werden sollten. In diesem Sinn ist auch das Mit­
spracherecht der einzelnen Gremien der Schul partnerschaft 
zu sehen. 

ad 3) 
Diese Vorschläge, zu denen eine Reihe von Stellungnahmen ab­
gegeben wurden, sind in einem engen Zusammenhang mit dem vom 

Bundeskanzleramt ausgesendeten Entwurf eines Ausschreibungs­
gesetzes 1987 zu sehen. Aus diesem Grund~ wurden im Rahmen 
der Begutachtung des Ausschreibungsgesetzes die Vorschläge 
der Kommission sowie die Stellungnahmen hiezu dem Bundes­
kanzleramt zur Kenntnis gebracht. Für allfällige legistische 
Maßnahmen im Bereiche des Beamtendienstrechtsgesetzes wäre 
das Bundeskanzleramt zuständig. Der oben erwähnte Entwurf 
eines Ausschreibungsgesetzes sieht in Abschnitt VII das Auf­
legen von Bewerberlisten vor. Gerade diese "Wartelisten" 
wären auch für den Schul bereich begrüßenswert. 

ad 4) bis 6) 
Vorschläge, die lediglich eine Diskussionsgrundlage bilden 
sollten, wurden unter anderem den Landesschulräten mit der 
Bitte um Stellungnahme zur Kenntnis gebracht. Diese haben 
teilweise recht umfangreiche sorgfältige Stellungnahmen ab­
gegeben. Das Hauptanliegen der Kommission, die Vergabe von 
Lehrerstellen und leitenden Posten an Schulen transparenter 
zu gestalten, fand in den Stellungnahmen durchwegs Zu-
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stimmung, auch wenn einzelne Anregungen bzw. Einwände durch­
aus berücksichtigungswürdig erscheinen. Dabei hat sich 
gezeigt, daß in allen Stellungnahmen eine Objektivierung bei 
der Vergabe von Posten erwünscht wird. 
Einzelne Landesschulräte haben aus eigenem Antrieb Objekti~ 
vierungsrichtlinien für ihren Bereich ausgearbeitet. Soweit 
es diese gibt, beziehen sich die Richtlinien auf die Ab­
sprache der im Kollegium des Landesschulrates vertretenen 
Parteien (das Kollegium des Landesschulrates ist nach dem 
Stärkeverhältnis der Parteien im Landtag zu bestellen). 
Diese Objektivierun~srichtlinien stellen jedoch keine 
Rechts~orschriften dar, sodaß seitens des Bundesministeriums 
für Unterricht, Kunst und Sport auf sie auch nicht einzu­
wirken ist. Teilweise enthalten sie Kriterien, deren Zu­
sammenhang mit der künftigen Funktion nicht immer einsichtig 
ist . 

In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß es 
Richtlinien im gesetzlichen Sinne bereits im BOG gibt (§ 4 
Abs. 3 BOG). Von mehreren Bewerbern, die die Ernennungser­
fordernisse erfüllen~ darf nur der ernannt werden, von dem 
auf Grund seiner persönlichen und fachlichen Eignung anzu­
nehmen ist, daß er die mit der Verwendung auf der Planstelle 
verbundenen Aufgaben in bestmöglicher Weise erfüllt. Eine 
ähnliche Bestimmung ist ebenfalls im Lehrerdienstrechts­
gesetz enthalten (§ 4 Abs. 6). 

ad 7) 

Im Rahmen der Stellungnahme zu den Vorschlägen der Objekti­
vierungskommission wurde dem Bundesministerium für Unter­

richt, Kunst und Sport von einzelnen. Landesschulräten 
Richtlinien zur Objektivierung der Vergabe von Planstellen 

übermittelt, diese Richtlinien werden ebenso wie die 
Stellungnahmen der Landesschulräte zu den Vorschlägen in der 
Anlage übermittelt. 
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Durch die Zusammensetzung der Kollegien bei den Landesschul­
räten ist das demokratische Prinzip gewahrt, da die Mit­
glieder der Kollegien der Landesschulräte nach dem Stärke­
verhältnis der Parteien im Landtag bestellt werden, wobei 

Väter und Mütter schulbesuchender Kinder und die Lehrer­
schaft vertreten sind. Darüber hinaus sind im Kollegium (mit 
beratender Stimme) Vertreter gesetzlich anerkannter Kirchen 
und Religionsgesellschaften ebenso tätig, wie z.B. Vertreter 
gesetzlicher Interessenenvertretungen. 

Ich gehe davon aus, daß diese Gremien ihrer Verpflichtung zu 
einer objektiven und sachgerechten Vorgangsweise nachkommen, 
wobei natürlich auch hier wie in anderen Bereichen Fehlent­
scheidungen nicht ganz ausgeschlossen werden können. 

Von einem völligen Fe~len von Richtlinien für Vergabeent­
scheidungen der Landesschulräte kann im Hinblick auf die 
bestehenden gesetzlichen Kriterien (z.B. § 4 Abs. 3 BOG, § 4 
Abs. 6 LOG) in keinem Bundeslan~ gesprochen werden. 

Beilagen 

2339/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 75

www.parlament.gv.at



Anlageinhaltsverzeichnis: 

1. Vorschläge zur Objektivierunq von Präsidenten Prof. Maq. DDr. 

Viktor Heller; 

2. Stellungnahme der Landesschulräte und des Stadtschulrates für 

Wien 

a) LSR von Niederösterreich 

b) LSR von Oberösterreich 

c) LSR von Salzburg 

ci) LSR von Steiermark 

e) LSR von Kärnten 

f) SSR von Wien 
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VOR S C HL A G 

Zu Objektivierung der Vergabe von 
leitenden Posten an Schulen 

Bestellung von Direktoren, Fachvorständen und Schulauf­
sichtsbehörden der unabhängigen Expertenkommission unter 
Leitung von Prof. Mag. DDr. Viktor Heller (PräSident des 
Verwaltungsgerichtshofes) 

Mitglieder: 
Univ.Prof. Dr. Theo Öhlinger (Dekan der juridischen Fakultät 

der Universität Wien) 
Univ.Prof. Dr. Richard Olechowski (Institut fUr Erziehungs­

wissenschaften der Univer­
sität Wien) 

Univ.Prof. Or. Herbert Kraus (Universität Graz) 
Univ.Prof.' Dr. Josef Klingler (Universität Klagenfurt) 
Univ.Prof. DDr. Heinz Mayer (Juridische Fakultät der Uni-

versität Wien) 
Hofrat Dr. Herbert Zeizinger (Richter des Verwaltungsge­

richtshofes) 
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Thesen für die Bestellung von Direktoren und Fachvorständen 

1. Sämtliche Stellen sind öffentlich unter Angabe der Er­
nennungserfordernisse auszuschreiben. 

2. Sämtliche Bewerbungen sind dem Lehrkörper der Schule, an 
der die Planstelle zu besetzen ist, zur Stellungnahme zu 
übermitteln. 

3. Der Lehrkörper hat das Recht, gegebenenfalls nach An­
hörung der Bewerber, zu allen Bewerbern unter Berück­
sichtigung der gesetzlich festgelegten Aufgaben eines 
Schulleiters im Sinne des § 56 SchUG Stellung zu nehmen, 
drei Bewerber vorzuschlagen und zu begründen, warum 
diesen drei Bewerbern der Vorzug gegenüber den anderen 
zu geben ist. 

4. Dem Schulgemeinschaftsausschuß/Schulforum ist Gelegen­
heit zur Stellungnahme zu sämtlichen Bewerbungen einzu­
räumen. 

5. Will das Kollegium des Landesschulrates einen anderen 
oder mehrere andere Bewerber vorschlagen, ist dieser 
Vorschlag ausführlich zu begründen, und dem Lehrkörper 
sowie dem Schulgemeinschaftsausschuß/Schulforum Gelegen­
heit zur Stellungnahme einzuräumen. 

6. per Landesschulrat hat seinen endgültigen Vorschlag 
(Amtsvorschlag) ausführlich zu begründen. Dieser (ein­
schließlich Begründung) ist dem Lehrkörper der Schule, 
an der die Planstelle zu besetzen ist, mitzuteilen. 

7. Oie Funktionsdauer ist auf vier bis sechs Jahre be­
grenzt. Eine Wiederbestellung für die unmittelbar fol­
gende Funktionsperiode ist zulässig. 

8. Für die erste Funktionsperiode ist eine Ernennung nur 
zulässig, wenn der Bewerber altersmäßig voraussichtlich 
während der gesamten Funktionsperiode dem aktiven 
Dienststand angehören wird. Für eine allfällige zweite 
Funktionsperi~de kann von dieser Voraussetzung auf An­
trag des Lehrkörpers und unter Zustimmung des Kollegiums 
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des Landesschulrates Abstand genommen werden. Ein Aus­
schreibungsverfahren hat auch diesfalls stattzufinden. 

9. An "K1einst-Pflichtschulen" ist unter Beachtung dieser 
Grundsätze auch eine längere bzw. mehrmalige Funktions­
periode zu erwägen. 

10. Oie nach der geltenden Rachtslage bestehenden Rechte der 
Personal vertretung auf der Ebene des Landesschulrates 
bleiben unberührt. 

11. Aus der Bewerbung kann kein subjektives Recht des Be­
werbers auf Aufnahme in den Vorschlag oder auf Etnennung 
abgeleitet werden. 
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Thesen für die Bestellung von Schulaufsichtsbeamten 

1. Sämtliche Stellen sind öffentlich unter Angabe der Er­
nennungserfordernisse auszuschreiben. 

2. Das Kollegium des Landesschulrates hat seinen Vorschlag 
ausführlich zu begründen. Der Vorschlag (Amtsvorschlag) 
einschließlich Begründung ist für die Mitbewerber zur 
Einsicht aufzulegen. 

3. Eine Ernennung soll nur dann zulässig sein, wenn d~r Be­
werber nach seinem Lebensalter voraussichtlich mindestens 
4 Jahre dem aktiven Dienststand angehören wird. Endet je­
doch die Funktionsperiode aus zwingenden GrUnden ohne 
Verschulden des Schul aufsichtsbeamten vor Ablauf von vier 
Jahren? so hat die vorzeitige Beendigung auf die 
Pensionsbemessung keine Auswirkung. 

4. Die nach der geltenden Rechtslage bestehenden ~echte der 
Personal vertretung ·auf der Ebene des Landesschulrates 
bleiben unberührt. 

5. Aus der Bewe~bung kann kein subjektives Recht des Be­
werbers auf Aufnahme in den Vorschlag oder auf Ernennung 
abgeleitet werden. 
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1. Oie öffentliche Ausschreibung von Leitungsfunktionen im 
Schuldienst stellt einen wichtigen Schritt zur Trans­
parentbarmachung der Funktionsvergaben dar. Oie Aus­
schreibung hat alle Ernennungserfordernisse für die be­
treffende Funktion zu enthalten. Welche Erfordernisse für 
bestimmte Leitungsfunktionen bestehen, sollte gesetzlich 
bzw. durch Verordnung geregelt werden. Es scheint un­
möglich, für die verschiedenen Funktionen allgemeine Er­
nennungserfordernisse, die die erforderliche Qualifika­
tion annähernd präzise umschreiben, zu finden. 

2. Oie Einbeziehung des Lehrkörpers in die Vergabe von 
.. \ 

Leitungsfunktionen soll die Akzeptanz des Vorgesetzten 
bei seinen kUnftigen Mitarbeitern erleichtern. 

3. Der Lehrkörper soll sich mit allen Bewerbunge~ auseinan­
dersetzen und soll schließlich die Kandidaten, vor­
schlagen, die ihm am geeignetsten erscheinen. Eine der­
artige Regelung könnte bewirken, daß sich die Mitglieder 
eines Lehrkörpers in regelmäßigen Abständen mit den Ziel­
setzungen und Aufgaben ihrer Schule in grundsätzlicher 
Weise auseinandersetzen und sich auch mit der Frage der 
bestmöglichen Führung einer Schule beSChäftigen. Es 
sollte sichergestellt werden, daß der Lehrkörper in 
seiner Begründung nicht lediglich zu den von ihm vorge­
schlagenen Kandidaten Stellung nimmt, sondern daß er 
darüber hinaus auch zum Ausdruck kommt, warum dieser Be­
werber besser als alle anderen für die betreffende Funk­
tion geeignet .erscheint. Es wurde davon Abstand genommen, 
anzuordnen, daß der Lehrkörper sämtliche Bewerbungen im 
einzelnen schriftlich zu begutachten hat, da dies unter 
Umständen einen kaum zu bewältigenden Aufwand zur Folge 
hätte. Lediglich im Rahmen der Begründung der "besseren" 
Qualifikation der vorgeschlagenen Mitglieder muß auch auf 
die übrigen Bewerber eingegangen werden. 
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4. Es erscheint naheliegend, daß auch Eltern und Schüler die 
Möglichkeit eingeräumt wird zur Person des künftigen 
Funktionsträgers Stellung zu nehmen. Eine bindende Wir­
kung kommt dieser Stellungnahme nicht zu. 

5. Das Kollegium des Landesschulrates ist an die vorge­
schlagenen Kandidaten nicht gebunden. Es steht ihm frei, 
andere als die vom Lehrkörper vorgeschlagenen Personen, 
seinerseits vorzuschlagen bzw. zu ernennen. Diesfalls 
5011 jedoch eine entsprechende Begründungspflicht vorge­
sehen werden, in der der Landesschulrat sich mit dem Vor­
schlag des Lehrkörpers und den dort enthaltenen Begrün­
dungen auseinanderzusetzen hat. Ein Abweichen vom Vor­
schlag des Lehrkörpers wird etwa dann in Betracht kommen, 
wenn ohne sachliche Begründung der Lehrkörper lediglich 
Kandidaten aus den eigenen Reihen vorschlägt. Gerade um 
eine "diesbezügliche Erstarrung der Funktionsvergabe zu 
verhindern, ist eine Bindung an den Vorschlag des Lehr­
körpers abzulehnen, doch müssen die Gründe für ein Ab­
weichen jedenfalls ausführlich dargetan und offengelegt 
werden. Der Lehrkörper soll Gelegenheit haben dazu noch­
mals Stellung zu nehmen. 

6. Die Verpflichtung, den endgültigen Vorschlag ausführlich 
zu begründen, ist im Hinblick auf größtmögliche Transpa­
renz der Vergabe von Leitungsfunktionen im öffentlichen 
Schuldienst von großer Bedeutung. Die Notwendigkeit, die 
Entscheidungskriterien offenzulegen, scheint ein geeig­
netes Mittel zu einer gewissen Objektivierung zumindest 
beizutragen. Die - wenn auch begrenzte - Öffentlichkeit 
der Begründung sollte zumindest krasse Mißbräuche ver­
hindern können. 
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7. Oie zeitliche Befristung von Funktionen im öffentlichen 
Schuldienst erscheint als wichtigstes Anliegen; es soll 
dadurch die Möglichkeit geschaffen werden. Funktions­
träger, die sich als nicht ausreichend fähig zur Er­
füllung der an sie gestellten Aufgabe erweisen, bereits 
nach 4 bis 6 Jahren von ihren Pflichten zu befreien. Daß 
nur eine einmalige Wiederbestellung für die unmittelbar 
folgende Funktionsperiode zulässig sein 5011 9 hat seinen 
Grund darin, daß die Funktion des Schulleiters sich nicht 
allzuweit vom Lehrberuf entfernen soll; es soll auch ein 
erfolgreicher Schulleiter letztendlich Lehrer bleiben und 
wieder in den Beruf zurückkehren. 

8. Der Sinn dieses Vorschlags besteht darin, daß niemand 
eine Leitungsfunktion übernehmen soll, der sie nicht -
zumindest erwartungsgemäß - wenigstens einige Jahre aus­
üben wird. Eine erfolgreiche Ausübung würde im Regelfall 
voraussetzen, daß die betreffende Funktion über einen 
längeren Zeitraum ausgeübt wird. Anderseits soll verhin­
dert werden 9 daß jemand, der sich in einer Funktion be­
währt hat, nur deshalb, weil er in der folgenden Funk­
tionsperiode die Altersgrenze erreichen wird, ni~ht mehr 
bis zur Erreichung dieser Altersgrenze bestellt werden 
kann; in diesen Fällen .so11 ·das in den vorstehenden 
Punkten vorgestellte Verfahren durchgeführt werden und -
wenn es im Ergebnis auf die Wiederbestellung des be­
treffenden Funktionsträgers hinausläuft - eine Wiederbe­
stellung auch dann zulässig sein, wenn der Betreffende 
die Funktion nur kürzer als die normale Funktionsperiode 
ausüben wird. 
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9. Die dargelegten Grundsätze sollen an besonders kleinen 
Schulen keine Anwendung finden; als derartige nicht 
unter die vorgeschlagenen Regelungen fallende Schulen 
wären etwa solche zu betrachten, an denen etwa höchstens 
4 Lehrer unterrichten. 

10. Durch die Mitwirkungsmöglichkeiten der Personal ver­
tretung auf Ebene des Landesschulrates soll verhindert 
werden, daß es in der Praxis dazu kommt, daß Leitungs­
funktionen ausschließlich aus Mitgliedern des Lehr­
körpers der Schule besetzt werden, an der diese Funktion 
ausgeschrieben ist; die Personal vertretung soll dies­
falls Ubergeordnete Interessen neben dem Landesschulrat 
wahrnehmen können. 

11. Aus grundsätzlichen aber auch aus verwa1tungsökonom;­
schen Überlegungen ist ein subjektives Recht des Be­
werbers auf Ernennung abzulehnen. Es besteht weder ein 
subjektives Recht auf Aufnahme in einen Vorschlag, noch 
auf Berücksichtigung eines vorgeschlagenen Bewerbers. 
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der unabhängigen Expertenkommission zur Objektivierung der 
Vergabe von Lehrerstellen unter Leitung von Prof. Mag. DDr. 
Viktor Heller (Präsident des Verwaltungsgerichtshofes) 

Mitglieder: 
Univ.Prof. Dr. Theo Öhlinger (Dekan der juridischen Fakultät 

der Universität Wien) 
Univ.Prof. Dr. Richard Olechowski (Institut für Erziehungs­

wissenschaften der Univer­
sität Wien) 

Univ.Prof. Cr. Herbert Kraus (Universität Graz) 
Univ.Prof. Cr. Jassf Klingler (Universität Klagenfurt) 
Univ.Prof. DDr. Heinz Mayer (Juridische Fakultät der Uni-

versität Wien) 
Hofrat Cr. Herbert Zeizinger (Richter des Verwaltungsge­

richtshofes) 
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Bundesgesetz vom ••••••••••••••• über die Aufnahme von Neulehrern 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Aufnahme von Personen 

als Lehrer in ein arfentlich-rechtliches Dienstverh&ltnis zu. 

Bund oder zu eine. Land (Bundeslenreri Landeslehrer) und in 

ein privatrechtliches Dienstverh&ltnis zum Bund oder zu einem 

Land (Vertragslehrer). Es ist auch auf Fälle anzuwenden. in 

denen die Aufnahme ~uf eine Planstelle erfolgen soll, die im 

Stellenplan nur fur eine Teilbeschäftiqunq vorgesehen ist. 

§ 2. (1) Der Besetzung einer freien Planstelle eines 

Lehrers hat ein Äusschreibungs- und Bewerbungsverfahren. im 

Falle einer Bewerbermehrheit überdies ein Reihungsverfahren 

voranzugehen.' 

(2) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport 

(die Landesregierung) hat spätestens drei Konate vor Beginn 

jedes Schuljahres die für das betreffende Schuljahr zu be­

setzenden Planstellen in einem für amtliChe Verlautbarungen 

bestimmten Publikationsorqan (ev. Präzisierung) auszuschreiben. 

Ergibt sich die Not~endigkeit der Besetzung erst zu einem 

späteren Zeitpunkt, so ist ~ie Ausschreibung unverzüglich 

vorzunehmen. 

(3) Die Ausschreibung hat die von den Bewerbern zu er­

füllenden Voraussetz~ngen (§ 3 Abs. 1) sowie d~e für die Reihung 

der Bewerber maßgebenden Kriterien (§ 4 Abs. 2) anzuführen. 

Weiters sind in der Ausschreibung der (die) Oienstort(e), die 

SChule(n), die Bewerbungsfrist, der in Aussicht genommene Be­

setzungstermin und die Stelle zu bezeichnen, bei der das Be­

werbungsgesuch einzubringen ist. 

§ 3. (1) Voraussetzungen für die Besetzung sind 

1. die österreich ische StaatSbürgerschaft, 

2. die volle Bandlungsfähigkeit, 

J. die Lehrbefähigung für die betreffende SChulart, 

4. ein Lebensalter von höchstens 40 Jahren im Zeitpunkt 

der Aufnahme in den Schuldienst. 

(2) Die Erteilung einer Nachsicht von den Voraussetzungen 

des Abs. 1 Z. 1. ) oder 4 richtet sich nach den jeweils anzu­

,wendenden dienstrechtlichen Vorschriften. 
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§ 4. (1) Se~erben sich um eine freie ~l~nstelle mehrere 

8e~erbero so sind jene von ihnen. welche die in § J Abs. 1 

angeführeen Vorausset~ungen erfüllen. zu reihen. 

(2) Für die Reihung der Bewerber sind folgende Kriterien 

nach Maßgabe des Abs. 3 heran~uziehen: 

1. Wartezeit. gerechnet vom Ende jener Sewerbungsfrist. 

innerhalb der sich der Be~erber nach Erlangung der für 

die betreffende Bewerbung erforderlichen Lehrbefähigung 

erstmals beworben hat o w~bei die Warte.eit unterbrochen 

wird. wenn sich der Bewerber niCht in jedem Schuljahr 

mindestens ein Mal bewirbt. 

2. Studienerfolg (Beurteilungen im Rahmen der praktischen 

Ausbildung, Ergebnisse der Prüfungen im Rahmen der 

theoretischen Aus~ildung); 

J. Erfahrung im beruflichen Umgang mit ~indern und Jugendlichen; 

~. soziale Situation des Bewerbers. 

Die in das Bewerbungsgesuch aufzunehmenden Angaben zur 

Voraussetzun~ gemAß § 3 Abs. 1 Z. 3 und zu den Kriterien der 

Z. 1 bis 4 sind durch entsprechende Unterlagen zu belegen. 

(3) Das Ausmaß der Wartezeit geht allen anderen Kriterien 

des Abs. 2 vor. Bei gleich langer Wartezeit einzelner Bewerber 

ist deren jeweiliger Studienerfolg für die Reihung maßgebend. 

Sind danach zwei oder mehrere Bewerber gleich zu reihen, so ist 

auf deren Erfahrung. mit Kindern und Jugendlichen umzugehen. 

Bedacht zu nehmen. Ist auch dann noch eine Reihu~g zwei oder 

mehrerer Bewerber im gleichen Rang vorzunehmen, so sind die 

sozialen Verhlltnisse der betreffenden Bewerber zu berück­

sichtigen. Sind auch nach Einbeziehung slmtlicher Kriterien 

des Abs. 2 in der ,vorbezeichneten Abfolge zwei oder mehrere 

Bewerber im gleichen Rang zu reihen, so entscheidet über deren 

Rang das Los. 

(4) Ein Bewerber ist von der Reihung ausgeschlossen, wenn 

Tatsachen (Gründe) vorliegen, die erwarten lassen, daß er eine dem 

§ 2 S~hulorganisationsgesetz (Alternative: dem § 17 Schulunter­

richtsgesetz) entsprechende Unterrichts- und Erziehungsarbeit nich~ 

erbringen wird. 
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(5) Das Er9~bnis d~r R~ihQn9 ist im Amt des Landesschulrates 

(1m BundesminiseeriQm far Unterricht, Kunst und Sport)v&hrend 

eines Zeitraum~s von vier Wochan zur öffentlichen Einsicht auf­

zulegen (Warteliste). Die von d~n Bewerbern gemäß Abs. 2 beizu­

bringenden Unterlagen sind allen Bewerbern um die betreffende 

freie Planstelle zur Einsichtnahme zugänglich zu machen. 

§ S. Lehnt ein Bewerber ohne schwerwiegenden persönlichen 

oder familiären Grund eine ihm angebotene Planstelle abo so 

ist er aus allen Wartelisten des betreffenden Landesschulrats­

bereiches für den in Aussicht genommenen Besetzungstermin 

(§ 2 Abs. 3) und für alle diesem vorangehenden Besetzungs­

termine zu streichen. Bei Zentrallehranstalten ist der Bewerber 

aus allen Wartelisten zu streichen, die sich auf Schulen er-

.~ strecken, die in dem Land gelegen sind, in dem die Zentrallehr­

anstalt, auf die sich die Ablehnung bezieht, ihren Standort 

hat. 

~. (1) Jeder Bewerber, der die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 

erfüllt, hat einen Anspruch darauf,daß seine Reihung unter Zu­

grundelegung der Kriterien des § 4 Abs, 2 und nach Maßgabe des 

§ 4 Abs. 3 vorgenommen wird, sowie darauf, daß er nur unter 

Beachtung des § 4 Abs. 4 und des § 5 von der Reihung ausgeschlos-

sen bzw. aus der Warteliste gestrichen wird, ~, 
p~" 

( 2 ) Ein zur Geltendmachung des Anspruches gemäß ~ 1 an-

hängiges Verfahren steht der Besetzung der ausgeschriebenen 

Planstelle nicht entgegen. 

§ 7. Vollzugsklausel 
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INSTITUT FUR 
STAATS- UND VERWALTUNGSRECHT 

Universität Wien 
o. Univ.-Prof. DDr. Heinz )tayer 23. April 1987 

Erläuterungen zum Entwurf eines Bundes­

gesetzes über die Aufnahme von Neulehrern 

I. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf soll zu einer Objektivierung 

der Postenvergabe an Neulehrer beitragen. Zur Erreichung dieser 

Zielsetzung stehen mehrere Möglichkeiten offen; die Kommission 

hat sich bei ihren Beratungen von zwei Grundsätzen leiten lassen: 

Zum-einen soll eine weitgehende Einflußnahme des Bewerbers auf 

eine objektive Behandlung seiner Bewerbung gesichert sein, zum 

anderen soll aber auch eine rasche Besetzung offener Planstellen 

möglich seino Besonderen Wert hat die Kommission auf eine möglichste 

Transparenz des Bestellungsvorganges gelegt .. 

II .. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht vor, daß die Bewerbun­

gen um freie Planstellen in einem besonderen Verfahren zu reihen 

sind. Als Ergebnis dieses Reihungsverfahrens ist eine sogenannte 

"Warteliste"'vorgesehen. In diese sind die Bewerber gereiht nach 

~urückgelegter Wartezeit einerseits und persönlicher Qualifikation 

andererseits aufzunehmen. Entscheidendes Gewicht kommt dabei der 

zurückgelegten Wartezeit zu. Zu den angegebenen Kriterien vergleiche 

die. ausführliche Begründung von oUniv.Prof.Dr.Richard Olechowski. 

- III. 

Es soll vorgesehen werden, daß ein Bewerber unter bestimmten 

Voraussetzungen in die Warteliste nicht aufzunehmen ist; dies 

dann, wenn aus seinem bisherigen Verhalten der Schluß zu ziehen 

ist, daß er die Aufgaben des Lehrberufes nicht zu erfüllen in der 

Lage sein wird. Die Kommission ging dabei von der Uberlegung aus, 
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daß jemand zwar alle fachlichen Qualifikationen für den Lehr­
beruf haben kann, dessenungeaChtet aber aus Gründen, die in 
seiner Person gelegen sind u für den Lehrberuf ungeeignet er­

scheint. Als derartige GrUnde kämen et~a Alkoholkrankheit, 

Rauschgiftsucht 0 sowie ei~ besonders sorgloses Verhalten in 
se;zug auf die Beachtung von Rechtsvorschriften in Betracht. In 
diesem Sinne wären etwa auch geringfügige Verwaltungsübertretun­

gen (etwa der Straßenverkehrsordnung) ~ Erwä~ng zu ~iehen, wenn 
sich der Bewerber in einem außerordentlich hohen Ausmaß wiederholt 
strafbar macht. 

IV. 

Als wesentlich ist festzuhalten o daß einem Bewerber, der die 

Besetzungsvoraussetzungen im allgemeinen erfüllt, ein Rechtsan­

spruch auf rechtmäßige Aufnahme in die Warteliste zusteht; die 

Kommission ist dabei von der Erwägung ausgegangen, daß jeder Be­
werber nur seine eigene rechtliche Position in einem v~rwaltungs-

r 

verfahren relevieren können soll .. Ein Bewerber soll hingegen.nicht 
die Möglichkeit haben, die Aufnahme oder Reihung eines anderen Be­

werbers in einem Verwaltungsverfahren zu bekä.mpfen~ 

Der Entwurf sieht vor, daß die endgülite Warteliste zur öffent­

lichen Einsicht aufzulegen ist. Durch die damit erreichte Transpa--renz soll eine gewisse öffentliche Kontrolle ermöglicht werden. 

VI. 

Die Kommission hat sich eingehend mit der Frage beschäftigt, 

ob die Warteliste bzw. die in ihr vorgenommene Reihung der Bewerber 

für das zur Besetzung der Planstelle berufene Organ verbindlich sein 

soll. Die Mitglieder sind schließlich darin übereingekommen, von 
einer derartig weitreichenden Änderung im Vergleich zurgegenwärtigen 
Situation vorerst Abstand zu nehmeno Dies freilich in der Erwartung, 
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daß die vorgeschlagene Regelung tatsächlich ihre Zielsetzung 

einer weitreichenden Objektivierung der Postenvergabe bewirkt. 

T~otz der Einsicht u daß eine rechtliche Bindung diese Zielsetzung 

sicherer erreichbar machen würde q wurde vorerst davon abgesehen, 

einen derartig ~eit~eichenden Vorschlag u dessen Auswirkungen ~ 

einzelnen zur Zeit nicht vollständig absehbar sind, zu erstatten. 

Freilich ist festzuhaltenu daß eine derartige Lösung jedenfalls 

dann naheliegend erscheint q wenn die vorgeschlagenen Regelungen 

ihr Ziel verfehlen sollteno 

.. 
tL L~L c.;..-// 

!. 
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ADOLF STRICKER 
ABGEORDNETER ZUM NATIONALRAT 

Frau 

AMTSFÜHRENDER 
PRÄSIDENT DES 
LANDESSCHULRATES FÜR 
NIEDEROSTERREICH 

Dr. Hilde HAWLICEK 
Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Bundesminister!. 

1 0 1 3 Wie n, am 25. Ok t . 1987 
W/ppJingerstraße 28, Telefon 0222/534141200 

nORO d. CUiJOESMIWSTERS 

Zu den mir übermittelten Unterlagen der Experten­

kommission bezüglich einer Objektivierung der Aufnahme 

von Neulehrern und der Vergabe von leitenden Posten 

im Schulbereich gestatte ich mir nach umfassender 

Beratung in meinem Bereich zu den wesentlichsten· 

Punkten wie folgt auszuführen. 

Grundsätzlich ist jedes Bemühen zu begrüßen, das 

die Erwartung mit sich bringt, die geeignetste Person 

in die jeweilige Funktion zu bringen. Bei all diesen 

Bemühungen darf nicht generalisierend, nur wenige 

Dimensionen berücksichtigend, rastermäßig vorgegangen 

werden. Es ist viel mehr auf die gesamte Komplexität 

des gegebenen Sachbereiches und auf die besonderen 

Bedürfnisse der einzelnen Bereiche des Schulwesens, 

die durchaus unterschiedlich sind, Rücksicht zu nehmen. 

Bemängelnd muß aus dieser Sicht festgehalten werden, 

daß der gesamten Arbeitsgruppe nur Personen angehören, 
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die zwar die Theorie aus ihrem Blickwinkel kennen 

mögen, von der tatsächlichen Praxis auf diesem hoch­

sensiblen und bedeutsamen Gebiet mit Ausnahme einzelner 

einseitiger Informationen sehr wenig zu wissen scheinen. 

Daher bringt das vorgelegte Ergebnis im Grunde nichts, 

was über die Zitierung vorhandener rechtlicher Be­

stimmungen hinausgeht und in den entscheidenden Sch\.,rie­

rigkeiten auf diesem Gebiet Lösungen herbeiführen 

könnte. Die Ansätze zur generellen Systemveränderung 

sind auf Grund ihrer negativen Folgewirkungen so 

bedenklich, daß ihnen nicht nähergetreten werden 

kann. 

Zu den wesentlichsten Punkten der Vorschläge sind 

von meiner Seite die nachstehenden Grundsatzanmerkungen 

zu tätigen. 

Gerade in den Ländern zeigt sich, daß die Bereitschaft 

.: . der Anstellungswerber, auch an entlegenen Schulen 

den Dienst anzutreten, oft sehr gering ist. Zahlreiche 

Absagen erfolgen immer wieder. Für diese nicht wenigen 

Bereiche nützen zentrale Objektivierungsmaßnahmen 

überhaupt nichts. Eine regionsbezogene Handhabung 

drängt sich aus diesen Erfahrungen unweigerlich auf. 

Mit der Bewerbung um Aufnahme in den Schuldienst 

wird ein rechtlich geschütztes und weiter auch schutz­

würdiges Zweierverhältnis zwischen Anstellungswerber 

und Schulverwaltung begründet, das im Interesse des 

Schulwesens Dritten nicht geöffnet werden darf. Ich 

verweise nur auf die personelle Problematik im Bereich 

der Höheren Technischen Lehranstalten bei den Diplom­

ingenieuren und im Bereich der Handelsakademien bei 

den Kornmerzialisten, die bei einer allgemeinen Ein­

schaumöglichkeit in die Bewerberliste nur verschärft 
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würde. Einer Information des Bewerbers über seine 

persönlichen Chancen und einer Kontrolle durch unter 

Verschwiegenheitspflicht stehender Kollegialorgane 

(etwa Personalvertretungsorgane) steht nichts entgegen. 

Eine Eintragung in eine öffentlich einsehbare Bewerber­

liste muß im Interesse der Sache entschieden abgelehnt 

werden. 

Eine über die derzeitigen Rechtsnormen und Verfahrens­

vorschriften hinausgehende Veränderung der Bestellungs­

modalitäten kann nicht losgelöst von allen unrigen 

Bereichen des öffentlichen Dienstes erfolgen. 

Wenn dies dennoch erfolgt, dann wäre es eine unge­

bührliche und ungerechtfertigte Unterstellung, daß 

nur im Schulbereich viele Versager leitende Funktionen 

innehätten. Kein Bereich steht unter derart permanente~ 

Kontrolle der Öffentlichkeit wie der Schulbereich. 

Die Entscheidungsträger können sich gerade deshalb 

gravierende Fehlentscheidungen auf Dauer nicht~leisten. 

Vor einzelnen Fehlentscheidungen schützt auch das 

ausgeklügeltste System nicht. 

Kein Bereich unterliegt in der Öffentlichkeit einer 

derartigen Xeinungs-, Vorstellungs- und Erwartungs­

vielfalt wie der Schulbereich. Das ist auch eine 

Ursache der vielfach behaupteten Schwierigkeiten 

und Problemfelder mit bestellten Funktionsträgern .. 

Hinsichtlich des Vorschlages zur breiteren Beteiligung 

bei der Entscheidungsfindung für Schulleiter ist 

festzuhalten, daß es eine Illusion ist, zu glauben, 

durch das vorgesGhlagene Verfahren die Akzeptanz 

des Vorgesetzten bei seinen Mitarbeitern zu erhöhen 

oder zu erleichtern. Ein von 51 % der Lehrer bejahter 
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Direktor wird es gegen die 49 % jener, die ihn nicht 

bejaht haben, viel schwerer haben als ein wie bisher 

von distanzierten Entscheidungsträgern vorgeschlagener. 

Bei Verwirklichung des vorliegenden Vorschlages liegt, 

will man nicht leere Hoffnungen erwecken, die Bestellung 

des Schulleiters de facto im Bereich der Schuleo 

Das wird bewirken, daß fast nur ftHausbesetzungen ft 

erfolgen, da aUßerhalb der betreffenden Schule tätige 

Bewerber kaum von Lehrern, Eltern und Schülern echt 

beurteilt werden können. 

Die gegenseitige Einsichtnahme der Bewerber in ihre 

Bewerbungsunterlagen muß abgelehnt werden, da sich 

alle Bewerber in einer kontroversiellen Situation 

befinden. 

Die Einsichtnahme nicht unter echt ahndbarer Ver­

schwiegenheitspflicht stehender Personen in die vollen 

Bewerbungsunterlagen muß als äußerst problematisch 

angesehen werden. 

Die zeitliche Befristung der Tätigkeit eines Schul­

leiters auf 4 bis 6. Jahre mit der Möglichkeit einer 

einmaligen Wiederbestellung muß abgelehnt werden. 

Der Schulleiter ist auf Grund des Verwaltungsaufbaues 

nicht Vorsitzender der Schulgemeinschaft, sondern 

Dienststellenleiter mit der Verpflichtung zur Dienst­

aufsicht und zur Weisungspflicht. Die Erfüllung dieser 

Pflicht wird kaum im notwendigen Ausmaß erfolgen, 

wenn die betreffende Person um ihre Wiederwahl buhlen 

muß und wenn sie weiß, daß sie in Kürze wieder Mitglied 

des Lehreikollegiums sein ,kann. Von einem schulfremden 

Lehrer wird nicht zu erwarten sein, daß er wegen 

einer zeitlich begrenzten Leiterfunktion sein beruf­

liches und privates Lebensinteresse in einen anderen 
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Ort verlegt. 

Durch die vorgeschlagene Regelung wird mit Sicherheit 

ein Klima des ständigen Wahlkampfes geschaffen, das 

der kontinuierlichen Weiterentwicklung und der Stabilität 

des schulischen Geschehens sicher nicht förderlich 

ist. 

Die behauptete Notwendigkeit einer zeitlichen Be­

fristung der Funktionsdauer wegen der Ermöglichung 

einer Entfernung aus dem Funktionsber~ich muß be­

stritten werden. Die derzeitigen gesetzlichen Regelungen 

:.:eichen grundsätz.li.ch allS,,· doch wird oft ein Erfolg 

durch juridische Spitzfindigkeiten und Tüfteleien 

bei anhängigen Rechtsverfahren versagt. Ein den Bedürf­

nissen der Schule gerechter werdender Ablauf solcher 

Verfahren wäre wünschenswerter als eine totale System­

änderung, die nur Unsicherheit bringt und nicht erfüll­

bare Hoffnungen weckt. 

Zu den einzelnen Details der beiden Entwürfe liegen 

diesem Schreiben vornehmlich aus juridischer Sicht 

abgefaßte Stellungnahmen bei. 

Durch die Schulgesetze 1962 wurde der Personalbereich 

des Schulwesens als einziger Bereich des Öffentlichen 

Dienstes verfahrensmäßig so gestaltet, daß jedenfalls 

die Vorschlagerstattung, in vielen Fällen aber auch 

die Entscheidung selbst durch die weisungsfreige­

stellten Kollegien der Bezirksschulräte und der Landes­

schulräte erfolgt, in denen neben sonstigen Vertretern 

auch Vertreter der Eltern und der Lehrer Sitz und 

Stimme haben. Dadurch wurde im unmittelbaren Schul­

bereich schon 1962 ein Ausmaß an Transparenz und 

Objektivierung bei wesentlichen Personalentscheidungen 

erreicht, wie es bisher in keinem anderen Bereich 

des Öffentlichen Dienstes auch nur annähernd der 
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Fall ist. Zusätzlich haben die Länder noch Einrich­

tungen und Instrumentarien geschaffen, die eine mög­

lichst objektive Entscheidungsfindung bewirken sollen. 

So hat Niederösterreich im Pflichtschulbereich die 

Landeslehrerkommission geschaffen, die als Kollegial­

organ (zusammengesetzt im Ausmaß eines Landtagsaus­

schusses) die Endentscheidung trifft. In der letzten 

Landtagsperiode wurden 1250 Entscheidungen getroffen, 

drei davon mehrheitlich. In 10 Fällen wurde von einem 

Bewerber gegen die getroffene Entscheidung der Rechts­

weg bis zumVerwaltungsgerichtshof beschritten. Keinem 

dieser Beschwerdefälle wurde bisher stattgegeben. 

Die Zahl der Beschwerdefälle ist unter der Tatsache 

zu sehen, daß fast alle Bewerber den kostenlosen 

Rechtsschutz der GÖD in Anspruch nehmen können. 

Ausgehend von den guten Erfahrungen mit diesem Instrument 

der Landeslehrerkomrnission kann vorgeschlagen werden, 

ein gleichartiges Instrument im Bundesministerium 

für Unterricht, Kunst und Sport einzurichten und 

damit die bisher monokratischen Endentscheidungsvor­

gänge in demokratisie1:te umzuwandeln. 

Grundsätzlich muß es darum gehen, das bestehende 

System zu verbessern und vor Mißbrauch absolut zu 

schützen. Ein wesentlicher Beitrag zu dieser Verbesserung 

wäre auch die vermehrte Schaffung von Erprobungsmöglich­

keiten der Eignung zu Führungstätigkeiten, die Ein­

richtung von Vorbereitungs lehrgängen auf solche Tätig­

keiten und die Ermöglichung einer einschlägigen Dienst­

prüfung, die allerdings vorwiegend den Praxisbereich 

SChulmanagement umfassen müßte. 

Der Vollzug der vorgeschlagenen gesetzlichen Regelungen 

erfordert sicher in jedem Landesschulrat die Einrichtung 
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einer neuen Abteilung mit zusätzlichem Personal, 

da angesichts der ohnehin sehr angespannten Personal­

situation in den Landesschulräten die, damit verbundenen 

Aufgaben vom vorhandenen Personal nicht zusätzlich 

bewältigt werden könnten. 

Da gerade der Themenbereich der Verbesserung der 

Stellenbesetzungsverfahren einer ist, der alle Länder 

zutiefst berührt, muß bei Fortbestand dieser Arbeits­

gruppe die unabdingbare Forderung erhoben werden, 

daß jedem Bundesland die Entsendung eines Experten 

des Landesschulrates in die Arbeitsgruppe zugestanden 

wird. 

In Erwartung der Erfüllung dieser föderalistischen 

Notwendigkeit verbleibe ich mit fr undlichem Gruß 

Ihr 
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Landesschulrat für Niederösterreich 

Stellungnahme 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Aufnahme 

von Neulehrern. 

Zu § 2 Abs. 1 und 3~ 

a) Landeslehrer~ 

Diese Bestimmung ist im Landeslehrerbereich 

undurchführbar, da die Planstellenbewirtsc'haftung 

für das ganze Land erfolgt und es daher freie 

Planstellen an einer Schule nicht gibt. Auch 

ist zu beachtenq daß. im Regelfall ein .Lehrer 

bei der Erstanstellung nicht einer Schule, 

sondern der Personalreserve zugewiesen wird. 

b) Bundeslehrer: 

W{e bekannt, sind im Bundeslehrerbereich dzt. 

keine freien Planstellen vorhanden. Die Über­

schreitungen des Stellenplanes werden jeweils 

durch Ministerra tsbeschluß genehmigt. Ei,n 

Vollzug ist demnach erst nach Sanierung des 

Stellenplanes möglich. 

Auch erscheint die Einengung der Ausschreibung 

auf einen Dienstort problematisch, da sehr 

oft (und in Zukunft immer häufiger) Mitverwendungen 

erfolgen müssen, um eine volle Lehrverpflichtung 

zu erhalten. Zu erwähnen ist auch, daß aus 

Organisationsgründen jene Bewerber vorzuziehen 

sind, die sich nicht für eine bestimmte Schule 

sondern für den Bereich des Landes oder zumindestens 

für eine Region bewerben. 

i , 

2339/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)28 von 75

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zu § 3 Abs. 1 Ziff. 3: 

Es fehlt das in § 4 Abs. 1 Ziff. 3 BOG 1979 

genannte Erfordernis, welches nicht nur auf 

die Ausbildungo sondern auch auf die allgemeine 

geistige, körperliche und charakterliche Eignung 

Bedacht nimmt. 

Zu § 4: 

Abs. 2 Ziff. 3: 

Der Ausdruck "beruflicher Umgang mit Kindern 

und Jugendlichen" erfordert eine Präzisierung. 

Z·ähl t etwa die Führung einer Jugendgruppe 

von 20 Teilnehmern 2 Wochen hindurch weniger 

als die Führung einer 10köpfigen Gruppe mit 

4wöchiger Dauer? Auch wird das gleiche Kriterium 

zweimal verschieden definiert (Abs. 2 Ziff. 

3 und Abs. 3, zweiter Satz). Nach Ansicht 

des Landesschulrates ist die Teilnahme an 

einer Ferienaktion als Erzieher kein Beruf. 

Abs. 3 Ziff. 4: 

Auch hier wäre eine Präzisierung wünschens­

wert. Ist etwa die Sorgepflicht für· 2 Kinder 

höher zu werten als die Unterhaltsverpflichtung 

für 2 geschiedene Frauen? 

Abs. 3: 

Es wird bemängelt, daß das Formalkriterium 

der Wartezeit allen übrigen Voraussetzungen 

vorausgeht. Z.B. hebt I Tag bessere Wartezeit 

die Verlängerung einer Praxis zeit wegen mangelnder 

Leistung auf. Auch scheint bei Gleichwertigkeit 

die Losentscheidung problematisch. 

1 • • 
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Abs. 4: 

Hier wären Verfahrensvorschriften wünschens-

wert. 

Abs. 5: 

Hier wird der bei jedem Bewerbungsverfahren 

geltende Grun~satz der Vertraulichkeit durch­

brochen (z.B. Einsichtnahme in Scheidungsurkunde 

etc.). Es wird auch angezweifelt, ob diese 

Bestimmung mit dem Datenschutz in Einklang 

zu bringen ist. 

Zu § 5: 

Diese Formulierung unterstützt die Argumentation, 

daß die Ausschreibung freier Planstellen für 

eine bestimmte Schule nicht sinnvoll ist. 

Zu § 6: 

Diese Bestimmung verhält .die Vollzugsbehörden 

zu einer äußerst unökonomischen Vorgangsweise. 

Zu bedenken ist auch, daß die Länder Bewe~bern 

aus ihrem Bereich zwec~s Bildung eines ortsan­

sässigen Lehrkörpers eine gewissen Vorrangstel­

lung einzuräumen wünschen. 

Der Vollzug der Gesetze würde die Installie~ung 

einer neuen Abteilung mit zusätzlichem Personal 

erfordern, da bei der angespannten Personallage 

die Aufgaben vorn vorhandenen Personal nicht bewältigt 

werden könnten. 
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Landesschulrat für Niederösterreich 

Stellungnahme 

zum Vorschlag der Objektivierung der Vergabe 

von Posten an Schulen. 

1. Fehlen von Objektivierungsgrundsätzen 

Vorerst ist festzuhalten, daß im gesamten 

Vorschlag keine Objektivierung enthalten ist. 

Es ist auch keinerlei Bezug zu den Aufgaben 

eines Leiters enthalten, etwa über die organi­

satorischen Fähigkeiten, der Bewältigung der 

Verwaltungsaufgaben, der Fähi.gkeit der Menschen­

führung, der Kommunikation, wie verhält er 

sich in schwierigen Situationen, kann er Probleme 

lösen etc. Auch der Verwaltungsgerichtshof 
.; 

hat in verschiedenen Erkenntnissen darauf 

hingewiesen, daß derartige Kriterien für die 

Leitung von Schulen von besonderer Bedeutung . ... 
seien. 

2. Verfahrensvorschriften 

Es handelt sich bei dem folgenden Entwurf 

lediglich um Verfahrensvorschriften mit einer 

Verlagerung des Schwergewichtes auf die Schule. 

Wie immer, wenn Untergebene sich den Vorgesetzten 

wählen können, würde dies zur Folge haben, 

daß nur jene Lehrer zum Zug kommen, von denen 

zu erwarten ist, daß sie den Untergebenen 

möglichst freie Hand lassen und daß die vom 

Gesetz vorgeschriebenen AUfgaben, wie sie 

etwa im § 45 des BDG angeführt sind, nicht, 

oder nur in geringem Ausmaß erfüllt werden. 

Dies würde zweifellos zur Folge haDen, daß 

die Sicherstellung einer gesetzmäßigen, wirtschaftlichen 

und zweckmäßigen Geschäftsgebarung in Frage 
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gestellt wäre. Die Lehrer werden sehr oft 

nur jemanden vorschlagen, der ein "weicher" 

Leiter zu werden verspricht und es wird zur 

Wahlkapitulation kommen. Überdies kennt der 

Lehrer und SGA die meisten Bewerber nicht, 

da erfahrungsgemäß die Mehrzahl der Bewerber 

an anderen Schulen unterrichtet. Man wird 

daher dazu neigen, eher bekannte, also an 

der Schule tätige Lehrer, in den Vorschlag 

aufzunehmen. Diese haben wieder den Vorteil, 

lange Zeit bei ihren Kollegen und Mitgliedern 

·des SGA Stimmung für sich zu .machen. 

3. Inkonsequenz im Aufbau 

Der Vorschlag ist nicht konsequent. Nur die 

vorschlagenden Organe (Kollegium) haben Gutachten 

einzuholen und ihre Beschlüsse zu begründen. 

Für das ernennende Organ (Bundesminister) ~elten 

diese Verpflichtungen nicht. Der Minister 

kann daher wie bisher ohne Begründung einen 

Vorschlag zurückweisen oder eine Ernennung 

nicht vornehmen. Wenn eine durchgehende Begründungs­

pflicht vorgesehen ist, müßte diese auch für 

den Bundesminister gelten. 

4. Einengung auf Lehrer 

Wenn ein derartiges Verfahren für Direktoren 

oder Schulaufsichtsorgane vorgesehen ist, 

so ist nicht einzusehen, daß dieses Verfahren 

nicht für alle anderen leitenden Organe bzw. 

Bediensteten vorzusehen wäre, wie etwa die 

leitenden Posten in den Ministerien, die Bestellung 

der Mitglieder von VGH, OHG und deren leitenden 

Organen. 
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5. Falsche Zitierung 

In.diesem Vorschlag ist sicherlich an die 

Bestellung von Abteilungsvorständen und nicht 

von Fachvorständen gedacht. 

Es ist sicherlich nur falsch zitiert. 

6. Befristung (siehePkt. 2) 

Wenn sich nun der Lehrkörper geirrt hat, und 

ein Lehrer, der zum Direktor gewählt wird, 

seine gesetzlichen Aufgaben auch wirklich 

durchziehen will, so wird dieser bei einer 

Befristung s-einerFunktionsperiode sicherlich 

auch das nur im begrenzten Maße durchführen, 

da er in der Folge, wenn er wieder als Lehrer 

tätig ist, Emotionen seines Nachfolgers fürchten 

muß. 

7. Befassung des Lehrkörpers 

Es könnte allenfalls die Schulkonferenz befaßt 

werden, nur sie ist ein Organ der Schule und 

unterliegt der Amtsverschwiegenheit. 

8. Einsichtnahme der Mitbewerber (nur bei Schul­

aufsicht) 

. Mehr als problematisch. Der Mitbewerber ist 

kein Organ im Verleihungsverfahren. Er unterliegt 

nicht der Amtsverschwiegenheit. 

9. Was ist den begutachtenden Organen mitzuteilen 

Die Tatsache, wer sich beworben hat, ist zuwenig. 

Für eine fundierte Stellungnahme ist die \vei ter­

gabe dienstrechtlicher und zum Teil sehr personen­

bezogener Daten erforderlich. 

Wer informiert? Viele dieser Daten erliegen 

nur beim Landesschulrat. 
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10. Vertrauensgrundsatz im Bewerbungsverfahren 

Die ins Auge gefaßte Vorgangsweise läßt sich 

durch Gesetzesänderungen (BDG, SchUG, erforder­

lichenfalls B-VG) verwirklichen. 

Es ist aber zu bedenken: 

Sowohl im öffentlichen Dienst als auch im 

privaten Bereich herrscht der Grundsatz, 

daß Bewerbungen streng vertraulich behandelt 

werden. Im öffentlichen Dienst ist dieser 

Grundsatz so selbst~erständlich, daß er in 

den Dienstgesetzen gar nicht ausdrücklich 

normiert ist. 

Der Entwurf sieht das Gegenteil vor. 

Der Personenkreis, der an der Besetzung mitwirkt, 

und sich mit z.T. sehr persönlichen Daten 

der Bewerber auseinandersetzen muß, wird 

außergewöhnlich stark vermehrt: 

alle Lehrer der betreffenden Schule 

die Elternvertreter im SGA 

die Schülervertreter im SGA 

die Mitbewerber (bei SChulaufsichtsorganen) 

Bei einem Gymnasium mittlerer Größe sind 

daher ca. 70 Personen mehr befaßt. 

11. Wirkunasbe~eich der Kollegien 

Mit dem vorgeschlagenen Verfahren käme es 

zu einer weitgehenden Beseitigung der Kompetenzen 

der Kollegien und es stellt sich dann die 

Frage, ob man diese dann auch noch braucht. 

Der Gesetzgeber des Jahres 1962 hat eine 

Lösung geschaffen, in der unter Beachtung 

des Grundsatzes der repräsentativen Demokratie 

die Kollegien institutionalisiert wurden. 

Der vorliegende Vorschlag ist ein Weg in Richtung 
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der direkten Demokratie, wobei aber diese direkte 

Demokratie sicher nur einem elitären Kreis gewährt 

wird, und dies damit ein Rückfall in ein Schema 

darstellt, wie es in früheren Jahrhunderten üblich 

war (wo es auch nur kleinen Kreisen der Bevölkerung 

möglich war, demokratische Rechte auszuüben). 

Wenn man schon wählt, dann muß man alle, die 

von der Schule betroffen sind, mitwählen lassen . 

.. 
Sollte man aber ein derartiges Verfahren trotz 

der vorgelegten Bedenken einführen, so wäre zu 

prüfen, ob nicht eine Änderung.des Art. ala und 

alb B-VG erforderlich wäre. 
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VE~Of8[Q):~~JUJtl\lG.S[8[ATT 
· .....:.' . DES ,"" ..... , ' .. ,,;,' 

LANDESSCHULRATES :. FÜR.' OBERÖST'ERREICH' : ' .... ' '. ,,'. , '. 

, SONDERNUMMER,. .' .':: ..' \,.,,1 .. Oktober 1987 
'" ",,.' ;' • : '. .', •• ~ ••• l :.,; : .,,' • • • • • I • 

Neufassung der Objekti~'ie';~~gsrictitli~ien für di~ 'v~'rl~'it;u'ng ~~~. sdhlÜf~sten Lei­
ter-, .Ab~e.iI~.mgs- ynd Fachvorsta~dsstellen .an aJJgemei~bjJdenden höheren und be­

!" .' rufsbildendenmittleren und' höher'en Schulen' in Oberäste'rreich 

1. 

2. 
2. 

Dienstalter (Monat~"~b V~r~ückungsstichtag)· .. ,' .• " '. 
2 Punkte pro Monat Dienstalter . ., 
Der letzte unvollendete Monat zählt, wenn 'mindestens 16 Tage imeicht, .' .. , . " 

werdery: ,.:. '. ~ . .;. . .. , Li~it: 6~OP.~n~te." : .'." :. 
Qualifikation ' .. ' • ,. ': ' 

Letzte ~elstungsfeststellung .' :. ' .• 
Der zu erwartende Arbeitserfolg wurde durch besondere Leistungen er· . 
heblich überschritten: ' 

Der zu erwartende Arbeitserfolg wurde erbracht: 
',' ,', .. ' . . 

. , ' 

:;"."'." . 
aOO,Punkte 

400 PUf\kte, 

2. 2 'Pädago·gJsch.wissenschaftlich-administrative Sonderleistungen 

2. 2 .. l:,,:" . prov./Räd.l Leiter/Abteilungsleiter, am PI 

2. 2. 2 Abteiilungsvorstand, Fachvorstand 

2. 2. 3. 

. 5-300 pro Monat 

2,5-300 pro Monat 

2-240 pro Monat 

Für 2. 2. 

2. 2.' 4 

Administrator, Bauhof- u. Werkstättenleiler, Zugeteilter beim LSR, Pla­
nender,;Mitarbeiter am PI (mind. halbbeschäftigt), Lehrgangsleiter am 
(B)PI .. 

, -2. ·2: '3 gilt: Der letzte unvoliendete Monat zählt. wenn mindestens 16 Tage erreicht werden. 

, 'Eintühre~de'r protess~r:'S~h~IPraktikumsprotessor' . 15-12'0 (pr~ eim:u· 
. ". " . . rührendem Lehrer 

bzw. pro Schuljahr 
mit, tatsächliCher Stu­

. , 

2. 2. 5 :.; Uni-Lehrer (auch Mitverwendung) 

':'.. . ... '. . 
2. 2. 6 Lehrer an(m) PA, PI, BPA,. B~I, Soziala~ademie (aUCh. ~itverwendung) 

2. 2. 7 Päd. oder fachwissenschaft!. Veröffentlichungen (Nachweis der Veröf­
fentlichung ist zu erbringen), darunter: 

", 

a) Autsätze mit mindestens 3 Maschinenschreibmanuskriptseiten (1 Pkl. 
pro Maschinschreibmanuskriptseite, Minimum = 3 Seiten, .. 
1 Druckseite = 2 Maschinseiten) (3-100) 

b) Bücher (mind. 50 Druckseiten, sonst Aufsätze) (30-200) 
Alleinautor Oe 100) 

· ,.Mitautor Oe 60) 
, , ' -Mitarbeiter Oe 30) 

:(Anrechnungsbedingung: Namensnennung des Bewerbers im 
Buchtitel) 

c) Gesamtredaktion von Jahresberichten. JubiläumsschTiften mit wissen· 
., schaft!. und päd.·'nhalt. Zeitun'gen und Zeitschriften von Lehrer-Stan­

desorganisationen (20-100) (20'pro Schrift/bzw. pro Jahr Redak­
tionsarbeit) 

" d} Dissertationen; Diplomarbeiten (so/erne niCht Anste/lungserfordernls) 
· (je SO)' . 

e) Patentschriflen (20-100) 

dentenzuteilung. 
nicht pro Student) 

1.5-150 
pro Semester 

10-:-100 
. pro Semester 

3-300 
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2 .. 2. ,8. " '.' 'Leiter einer Landes·ARGE ,. 15-120 p'ro ·Jahr. 
" '.,' ,".' , . ..... 

• • '.' : ~. " :, '.' •. " • .' ) '.. ~ .. t~ .;~ 
2. 2. 9 S.eminar(Veranstaltungs)leiter "'von schulbehördlich genehmigten oder ;': 5;'50' l;~·. " .' 

empfohlenen Lehrerfort·;·aus· u.· .weiterbildungsveranstaltungen (über.: ' .. pro Veranstaltungstag 
schulisch), (ausgen. Veranstaltungsleitung in. glz. Funktion als ARGE· 
Leiter) 

2 .. '2:' 10 .. ,: Referent bei schulbehördiich genehmigten oder empfohlenen Lehrerfort-, 
. ~.A'·": ~äus- und -weiterbildungsveranstaltungen .' , ' ... ~-~ .. ,,'.; .; .. 

... a) pro Referat (5-100) ..... 

. .'; .• : b) :Gestahung eines Halbtages (z. B. Fachdidaktik) (10-100) . 
. .. c) . Gruppenbetreuung (10-100 pro Veranstaltungstag) . 

(Pro Veranstaltungs(halb)tag ka.nn nur jew~ils a oder b oder c angegeben 

,.. ;. 

. .' 

.... : ... :·::.·werden.)·~·· ,~,"., .. ' ..... '" ,"'.: .. ' ... :;'.':., : •. : ' ..... 
~ '." ','~ t.! ! '! :. .. ': ',: (i .~. i:' .' . ~. . . .' . . '~". . .' .. 

2. 2. 11 Teilnahme an. Lehrerfortbildungsveranstaltungen (inkl. Leiterkurse .. keine 
Weiterbildun'gsveranstaliungen) '. .' .-

: ~ . ." . 
. ~:-:1.20 pro. Halbtag 

a) 1.5 Punkte pro Halbtag in den Ferien sowie an .Sonn~ und Feiertagen. 
- max. 60 ' .. 

b) 1 Punkt pro Halbtag an Unterrichtstagen -=- max. 60 ..... : ..... ~ 
2. 2. 12 Zusätzliche Lehramtsprüfungen (1ür Ober die volle Lehrbefähigung hin- . 20-100': .:. 

ausgehende Fächer) .,.:: ..... ; . ;'.' 

2. 2. 13 

2. 2. 14 

2. 2. 15 . 

2. 2. 16 

2. 2. 17 

a) 20 Punkte je Nebenfach ;" .. ;: ,>'i,.::·;:~. ::: .. ~.:'I.! ··I:~.' .. 

b) 50 Punkte je Fach bzw. vollständige LA-Prüfung tür .andere Schul-·.;; ':.:. ,': '.,' :.··e 
"'formen ',. .i',I,;;:':·'·:, .•. ", ...... 

Fachkoordinator an Schulversuchen· und So'nderformen 

. ·Fachkustodiate 

Schülerberater, Schulbibliothekar 

Organisator sChulspezifischer Veranstaltungen (keine Klassanveranstal· 
lungen.od. Pflichtveranstaltungen nach dem SchUG, keine Schulbälle) 

Erziehertäligkeil in Schülerinlernaten (keine TSH, THS. Ferieninternate) 
a) Leiter·von Schülerinternaten (20 pro Schuljahr - max. 100) 

b) Lehrererzieher (10 pro Schuljahr - max. 100) 

.' " . 15":"'120 

, pro.S~h~Jjahr 

.:- . 5-50 pro Kustodiat 
u. ·Schuljahr 

15-120 
. pro Schuljahr 

10-100 
je Veranstaltung 

10-100 

2. 2. 18' : Erwerb zusätzlicher Qualifikationen: Informalik. SChülerberater. Prakti· 
kumsprofessor, Einführender der Phase 11. Schulbibliothekar 

10-50 
pro Qualifikation 

2,. 2. 19 

2. 2. 20 

2. 2. 21 

2. 2. 22 

2. 2. 23 

Tätigkeit in der Personalvertretung und Gewerkschaft 
a) Obmann des DA/FA/ZA. Vorsitzender der Landesleitung/Bundeslei­

tung der Gewerkschaft 
20 pro Jahr - max. 240 

b) Mitglied des FA/ZA und der Landesleitung bzw. Sundesleitung der 
Gewerkschaft 
15 pro Jahr - max. 180 

c) Mitglied des DA und Obmann des GSA 
10 pro Schuljahr - max. 120 

Mitglied des SChuIgemeinschattsausschusses 

Leiter von ES-Einrichtungen (VHS. KSW. VBW, ESW. Ring der ES, WIFI. 
AK. SFI, LWK) 

Ständiger Kursleiter(lehrer) in ES·Einrichtungen (VHS, KBW, VBW, EBW, 
Ring d. ES, WIFI. AK, BFI, LWK). keine Anrechnung tür sporadisch gehal­
tene Vorträge 

Ständige außerschulische. ehrenamtliche Jugendarbeit (Sport, musische 
Sildung; in Vereinen gern. Vereinsslalul gewählte b~w. bestellte Jugend-
belreuer); keine bezahlten Nebenbeschaftlgungen . 

10-240 pro Jahr 

'.' 

107"""50 
. 'pro Schuljahr 
". ,': ... "'.... . 

, ., 20-100. pro Jahr 

5-50 pro Semester 

10'-:50 pro Jahr 
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Sondernummer . 

2. 2. 24 Dank und Anerkennung der Schulbehörden (LSR; BMUKS); keine Geld-
. belohn\Jngen. keine Dienstjubiläen 

t_., .. 

Maximal können für Leistungen aus 2. 2. 1 bis 2. 2. 24 1200 Punkte erzielt werden. 
Oie gesamte Gruppe 2 (Qualifikation) umfaßt daher maximal 2000 Punkte. 

3. Soziale Umstände 

3. Unversorgte Kinder (auch Stiefkinder)lt. Familienbeihilfenkarte bzw. 
. ': ....... : '. Lohnsteuerkarte 

3. 1. Kind im auswärtigen Studium (kein Fachschüler) It. Familienbeihilfenkarte 

3. 1. 2 j :. Behinderte Kinder (auch Stiefkinder) It. erhöhter Familienbeihilfe 
. " ~ .... ,- '" ',. . . . . " . 

3. -2 ., .... ,. Alleinverdiener '(nur bei 'unversorgten \<indern im Haushalt) 11. 
·Alleinverdiener- od. Alleinerhalterabsetzbetrag 

" .":.: ... ::" " .. ' ;~ ,:.~: ;:-: .. :: : .:.: . . .' 

3. 3 Landesansässigkeit (Hauptwohnsitz od. Dienstort in O.Ö.) 
.... : .... ,'t 

Maxin1aJ können .jn der Gruppe 3 (SozialeUms.tände) 200 Punkte erzielt werden. 
\.,../ . . ... -,.... . 

4. Lehrermitbestimmung 

(Punktezumessung =. Prozentsatz der auf den Bewerber entfallenden 
Stimmen) . . 

In einer Dienststellenversammlung (Versammlung aller zur PV-Wahl 
stimmberechtigten Lehrer der Zielschule) können sich die Bewerber dem 
Lehrkörper vorstelle':l. Eine allfällige Diskussion sollte stets im Beisein 
aller Bewerber durchgeführt werden. (Der Fachausschuß stellt der Dienst­
stellenversammlung die nötigen Unterlagen und allgemeinen Informatio­
nen zur Verfügung IFormulare für die Abstimmung; Objektivierungsrichtli­
nien; Information über den Ernennungsvorgang; Qualitative Kriterien]). 

Der Dienststellenausschuß sollte den Vorsitz bei" dieser Versammlung 
dem"Obmann des Dienststellenwahlausschusses übertragen, 'der für die 
faire Abwicklung zu sorgen hat. 
Unmittelbar im Anschluß an die Vorstellung bzw. Diskussion führt der Vor­
sitzende eine geheime Abstimmung über die Bewerber durch und teilt an­
schließend das Ergebnis (auch den Bewerbern) mit. 

Allgemeine Grundsätze: 

10-50 
je Anerkennungs­

. schreiben 

30 pro Kind 

10 pro Kind 

Seite 3 

10 zusätzl. pro Kind' 

50 

10-50 pro Jahr 

0-200 

-..' Für jede Leistung wird der. Grundpunktewert gem. den einzelnen Abschnitten gegeben: z. B~ pro Jahr. Semester. 
Monat. Tag, Halbtag; pro einzuführendem Lehrer. zusätzliche Lehramtsprüfung USVl. Dieser Grundpunktewert ·.vird 
für jede weitere (gleiche) Leistung bis zur im jeweiligen Abschnitt angeführten Punktehöchstgrenze hinzugezählt. 
Leistungen von mehr als einem halben Jahr (6 Monate plus einem Tag) werden auf ein ganzes Jahr aufgerundet. 
Der letzte unvollendete Monat zählt. wenn mindestens 16 Tage erreicht werden. 

Einreichfristen: 

Bei der Einreichung des Beiblattes gem. den Richtlinien der Obje~tivierungskommission zur Bewerbung um schul­
feste Leiter-. Abteilungs- und Fachvorstandsstellen (spätestens am Einreichstichtag) muß dieses vollständig ausge­
tüllt und unterzeichnet sein. 
Zusätzliche Angaben von Leistungen nach dem Einreichstichtag sind unzulässig. Fehlende Bestätigungen sind um-
gehend nachzureichen. . 

Ausnahmen: 

Bis zur KolI.-Sitzung des LSR können (zur Anrechnung) nachgereicht werden: 
Nachweise über eine während des Bewerbungs- und Besetzungsverfahrens 

a) (zusätzl.) abgeschlossene Lehramtsprüfung 
0) erfolgte Definilivstellung 
c) erfolgte Leistungsfeststellung 

dl erfolgte Geburt eines Kindes 
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Swing-Anwendung: 

Die Anwe·ndung des zehnprozenligen Swings im Kollegium ist bei nicht punktcmäßig erfaßbnren, nicht parteipolili­
sehen Gegebenheiten möglich. 

Anwendbarer "Swing" bei triftigen qualitativen, nicht parteipolitischen Gründen für das Kollegium des Landesschui­
rates tür Oberösterreich: 10 ?Tazentdes Punkte-Ersten (Gesamrpunkte inkl. Punkte auSderLehrermilbestimmung).· • 

. ' 
Akteneinsicht: 

\ 

Gem. § 5 der GesChäftsordnung des Kollegiums des Landesschulrales für Oberösterreich, V08l: Ni.' 34/1964, ist 
die Akteneins.ich~ wie folgt gerege.11: " . . .. 

.. (1) Den Mitgliedern des Kollegiums ist die Einsichtnahme in der Verwaltungsakten des Landesschulrates, soweit 
sie Gegenstand'der Tagesordnung sind, am Tag vor der Sitzung und am Sitzungstag selbst während der Amtsstun-
den zu ermöglichen. . 0 ...... • 0 '. 

(2) Im F.alle des § 4 Abs. 2 ist zur Ermöglichung der Akteneinsieht die Sitzung zU.l,Interbrechen (§ 6 Abs. 7):~ 

Dem Bewerber (beauftragten Personalvertreler) ist während des .Bewerbungs- und Besetzungsvertahrens (an den 
Sprechtagen) in den eigenen Bewerbungsakt Akteneinsicht zu ermöglichen,. . 
Oie Mitglieder des Kollegiums und die Personalvertretung erhalten spätestens 2 Wochen vor der Kollo-Sitzung eie 
jeweilige Punktesurnme der Bewerber mitgeteilt. 
Der Personalvertretung ist ansonsten die gleiche Akteneinsicht wie tür Mitglieder der Kollegien zu ermöglichen. 

Die Gültigkeit der modifizierten Richtlinien beginnt ab jeder. Neuausschreibul1g tür die ei~.zelnen..s.c~.u!fo~men •. 
. Die neuen Beiblätter tür Bewerbungen nach diesen modifizierten Richtlinien werden den Direktionen zur Vervielfälti­

gung zugesandt. 

Der Amtsführende Präsident des Landesschulrates 
für Oberösterreich: 

Dr. Eckmayr eh. 

," ... .... . . . ' .. , 

Heraussecer: l..lnce~sc;r:\,;.'QI !ur Oberaslorrelch. - DrUCK: Amlscruc;.<cre, oes, Lancos Ob.,rcsrorre,cn, ~Cl0, 1.,": •. r<:oSlorSI~aüo ~, 
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PROr. 

DR. WILHEUvl PÖLZL 
VIZEPRASII>ENT 

DES L .. \NDI,SSCHULMTES FUR S,\LZIlURG 

Frau Bundesminister 
Dr. HiLde H A W L leE K 
Bundesministerium für Unter­
richt, Kunst und Sport ~ 

Postfach 65 
1014 Wien 

Sehr geehrte Frau Bundesminister! 

SOlO SAlZßURG. 1 .98 7 - 09 -11 
:'IOZAltTPL,\TZ 10 
TEll,FON 0 66 ~/8: ~ !/2S 59 D·~' 

Ich danke für die UbermittLung einesVorschLagea zur 

Objektivierung der Vergabe von Leitenden Posten an 

SchuLen. 

Meine SteLLungnahme zu diesem ~lors(!hLag Lautet: 

Die Zusammensetzung dieser unabhangigen Expertenkommissic~ 

mußt e zwangs Lattfig daz u führen, daß e in ~'0 rsch Lag e rarbe:' -; e t 

~urde, der an der SchuLwirkLic~keit voLLkommen vorbeiJeh~. 

Kritik an einzeLnen Thesen far die EesteLLung von Direkt;~en 

lmd· Frwhvorstanden: 

ad 2. - 6. 

li ab end i e Ex p e ~ t e n je m (z 7., :3 S (? ho 11.. e t wo. S '.' 0 m Sc h u. t z C €. :--

pers5nLichen Daten geh6r~? 

Der Lehrk6rper der betreffenden Schu.Le bzw. d:zs Sr!:::,L­

forum kann doch nur dann ei:nen ernstz~li1.ehmencieY! Drc~::r­

vorschLag erstatten, wenn ~r aLLe erforderLiche~ 

persönLichen Daten der 2e~erbe~ kennt. 

Am R:: n. d e dar f ich ver m e r .1<. e n. , ci :::. .3 i (! h z..=? i n -; ein. E: ".:' 

Fli.nktion aLs ~'izeprasident des Landessc,';zuLrr.ztes f:~·::'·: 
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Salzburg keine Liste der Berufsschullehrer bzw. der 

Lehrer an aLLgemeinbiLdenden PfLichtschulen des Landes 

Salzburg erhaLte, da sich das Amt der .SaLzburger Landes­

regierung auf den Datenschutz beruft (die Liste würde 

aber nur den Namen, die DienststeLLe sowie das Geburts­

datum der Lehrer enthaLten). 
i 

Abgesehen vom Datenschutz würde eine derartige Vorgangs­

weise enorme zusatzliche Administration erfordern und 

das in einer,Zeit, wo jeder von Verwaltungsvereinfachung 

spricht. 

WeLche Chancen haben Bewerber aus anderen SchuLen oder 

gar aus ·anderen poLitischen Bezirken oder Bundeslandern? 

ad 7. Die Idee der BesteLlung auf eine gewisse Funktionsdauer 

ist diskussionswert. 

Die Funktionsdauer darf aLlerdings nicht zu kurz sein, 

damit eine gewisse Kontinuitat in der Leitung e~ner 

SchuLe gewahrleistet ist. Außerdem soLLte bei bewahrter 

Arbeit eine mehrmaLige Wiederbestellung mögLich sein. 

Zu den Thesen für die BesteLLung 1)On SohuLau.fsir:htsbeamten: 

Diese Thesen beinhaLten zur bisherigen bewahrten Vorgangsweise 

eigentLich nichts Neues - daher Zustimmung. 

Mit nochma.Ligem Dank für die Zlts.endzmg verbLeibe ir:h 

mit frezlndLichen ~ .. ~ 
<.r r Ä!j e n 

~. 

'. 

'e, 
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Der Amtsführende Präsident 
des Landesschulrates für Salzburg 

Prof. Mag. Gerhard Schäffer 
Abgeordneter zum N.uionili:u. 

Betr.: Objektivierung der'Postenvergabe; 

Bez.: Ihr Schreiben vorn 6.8.1987 

i' ; 

Frau" 
Prof. Mag. Hilde HAi·1LICEK 
Bundesministerin für 
Unterricht, Kunst und ~port 

Minoritenplatz 5 
Postfach 65 

. 1010 WIEN 

Sehr verehrte Frau Bundesminister! 

5010Salzburg. 27.8.1987 
MOzaRplatz 10, Postf:\(;h.530 
Tdeion (0661) ~*2150 

8042 

Zunächst bedanke ich mich sehr herzlich für die übermittlung 

des Diskussionspapiers über den Vorschlag zur Objektivierung 

der Vergabe von leit~nden Dienstposten im Ressortbereich~ 

Ich habe den Vorschlag studiert und darf Ihrer Einladung zur 

Abgabe einer Stellungnahme wie. folgt nachkonunen: 

- Im vorliegenden Diskussionspapier werden zwei ganz verschiedene 

Problemkreise (z.T. unabhängig) behandelt. Einmal geht es um den 

~lodus zur Bestellung von Direktoren, das andere MaJ.. um die' Be­

fristung der Funktionsdauer. 

- In den Details ist der Vorschlag viel zu weni0 durchdacht; 

es handelt sich vielmehr um allgemeine Aussagen. So wird die 

Frage dienstrechtlicher und besoldungsrechtlicher Auswirkungen 

überhaupt ausgeklammert. Auch fehlen Ubergangsbestinunungen. 

Der Vorschlag kann als Diskussionsgiundlage dienen, ist aber in 

der vorliegenden Form so nicht akzeptabel, weil v~ele Fragen offen 

. bleiben. 

Die Realisierung würde eine enorme Erhöhung des Verwaltungsaufwandes, 

vor allem auf Dienststellenebene mit sich bringen. 

, . 
'; I .' . '1 ? 

1 -

- , . ... 
'. .1 ..; =- I • 

l ,.,,~ 
, ... . ... ; 

1 , 
• 
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- Festhalten möchte ich, daß Objektivierungsmaßnahmen bei 

Personalentscheidungen nicht nur den Schulbereich betreffen 

dürfen, es müssen vielmehr alle staatlichen Bereiche. einbezogen 

werden. 

Bei diesen Gedanken handelt es sich ausschließlich um meine 

persönliche Meinung zum Vorschlag und ich sehe mit Interesse 

dem Ergebnis des offiziellen Begutachtungsverfahrens entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

" '" ! : . 

. 'I .: 

r. 
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DDR. EWALD SCHEIB ER 
Amtsführender Präsident 

des 
Landesschulrates für Steiermark 

A-8015 Graz, 29. Juni 1987 
Körble:.~a~se 23, Tel. 31 5 71 / 512 

" " 

" ... "":.~. "" ~ ., '" 
'.- -)... 'l .. t. ~ 

': ..,. .. 

Sehr geehrte Frau Bundesminister i----·-·-·····-

Unter Bezugnahme auf das anläßlich der kürzlich stattgefun­

denen Tagung der Amtsführenden Präsidenten· der Landesschul­

räte geäußerte Ersuchen, zu dem bei dieser Tagung ausgefolg­

ten Konzept für den Entwurf 'eines Bundesgesetzes 'zur Auf­

nahme von Neulehrern bis 30.6.1987 Stellung. zu nehmen, komme 

ich hiermit diesem Ersuchen nach und gestatte mir, Ihnen 

nachstehende Gedanken zum gegenständlichen Entwurf darzule-

gen: 

o Zum Titel des Gesetzes: 

Der Titel "Aufnahme von Neulehrern" ist in zweifacher 

Hinsicht problematisch: 

1. Die Aufnahme von bzw. das Aufnahmeverfahren' für Landes­

bzw. aundeslehrer wird in den entsprechenden Dienst-, 

rechtsgesetzen,und zwar: 

SOG 1979 (§§ 3 ff'und 161 ff), 

LOG 1984 (§§3ff), 

Landesvertragslehrergesetz 1966 und VSG 1948 (let:te-

:'res:§§3 ff)und37 ff), 

geregelt, wobei'der Terminus ~Aufnahme" für die Begrün­

dung eines Dienstverhältnisses nur im VBG verwendet 

wird (LVG: Anstellung; BOG und LOG: Ernennung). 

Da der Gesetzgeber somit den Begriff "Aufnahme" nur in 

der Bedeutung I "Begründung eines privatrechtlichen 

Dienstverhältnisses" verwendet, ist die Bezeichnung des 
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Gesetzes ~ mit diesem Begriff unvollständig, voraus­

gesetzt, daß es tatsächlich die Aufnahme von Lehrern 

regeln sollte. Dies ist aber meines Erachtens nicht der 

Fall. Das Verfahren nach dem Entwurf endet nämlich 

nicht zwangsläufig mit der Besetzung einer Planstelle, 

sondern nur mit der Einnahme einer bestimmten Po~ition 

des Bewerbers unter einer Reihe von Mitbewerbern, mit 

der aber kein durchsetzbares Anwartschaftsrecht auf die 

Begründung eines Dienstverhältnisses verbunden ist. 

2. Der Begriff "Neulehrer" müßte noch definiert werden 

(das ist in 1_ 1. zwar indirekt geschehen, aber nicht im 

Titel). Ev"entuell könnte dieser Begriff in einem Kurz­

titel verwendet werden. Keinesfalls dürfte "Neulehrer" 

in dem Sinne verstanden werden, daß es sich um Personen 

handel t, die. noch nie als Lehrer beschäftigt waren, 

weil das "Reihungsverfahren ja auch ... auf jene Bewerber 

anzuwenden ist, die nach Absolvierung einer Dienstzeit 

als Lehrer - aus welchen Gründen immer - aus dem Dienst 

geschieden sind. 

ZUSAMMENFASSUNG: 

1. Notwendig ist eiLe Änderung des Titels 

2. Der Entwurf spricht nur von der Aufnahme auf eine 

Planstelle, läßt aber vollkommen die Tatsache außer 

Betracht, daß die Mehrheit aller Einstellungen nicht 

zur Besetzung einer Planstelle erfolgt, sondern nur 

zur Vertretung vorübergehend abwesender Lehrer und 

zwar an fast allen Schularten. 

o Zu 1 1: 

Wie bereits vorangehend ausgeführt, stimmt die Aussage 

dieses Paragraphen insoferne nicht, als dieses Gesetz 

nicht die Aufnahme, sondern ausschließlich die Reihung der 

Bewerber in eine~ Warteliste regelt. 
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o Zu § 2 Abs. 1: 

Ein Bewerbungs- .und Reihungsverfahren sieht.sowohl das LDG 

1984(§ § 4 Abs ... 5 .und 6) al~ auch das BDG 1979 (Reihungs­

verfahren nach § 4 Abs. 3) vor. 

o Zu § 2 Abs. 2: 

In der zweiten Zeile müßte der Klammerausdruck 11 (Landes';" 

regierung)" richtig lauten: "die nach dem jeweiligen LDHG 

~uständige Behörde~; siehe auch § 4 Abs. 5 des Entwurfes 

."~ .. ist im.Amt des Landesschulrates ... aufzulegen". 

Die Formulierung in der vorliegenden Fassung würde einen 

verfassungswidrigen Eingx.if.f in die Gesetzgebungskompetenz 

der Länder (Artikel 14, Absatz 4 lit. a B-VG) bedeuten. 

o Zu § 3: 

Im wesentlichen gleichlautende Regelungen finden sich be­

reits in .. den einzelnen Dienstrechtsgesetzen. 

Im einzelnen ist noch festzustellen, daß die in Ziff. 3 

genannte Voraussetzung. konkretisiert werden sollte i~ 

Hinblick auf die für die betreffende Planstelle erforder­

liche Fächerkombiriation.Weiters fehlt als wichtige Vor­

aussetzung. die. persönliche Eignung im Hinblick auf die 

allgemeine geistige, körperliche und charakterliche Eig­

nung für den Schuldienst. 

o Zu § 4: 

In der Regel werden sich nicht nur um eine freie Plan­

stelle mehrere Bewerber bewerben, sondern alle in Frage . 
kommenden Bewerber werden sich um alle Planstellen bewer­

ben. Eine Reihung für jede einzelne' Planstelle ist daher 

kaum durchführbar. 

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, daß es den 

stellenlosen Bewerbern um eine Anstellung ja nicht in 

2339/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)46 von 75

www.parlament.gv.at



erster Linie darum geht, 

'sondern überhaupt in den 
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eine Planstelle zu 

öffentlichen Dienst 

erlangen, 

(auch zur 

Vertretung von: vorübergehend abwesenden Lehrern) aufge­

nommen zu werden. 

Zu den einzelnen Reihungskriterien: 

'~'DieWartezeit: 

','" i Sie 'sollte nicht nach dem Ende der Bewerbungsfrist berech­

'pet 'werden, sonder~ nach dem Datum der Erlangung der be­

treffenden Lehrbefähigung" (Prüfungsdatum) '. Andernfalls 

wären nämlich jene Bewerber ungerechtfertigterweise be-

. "'" 'nachteiligt, die,- aus" welchen Gründen auch immer, sich 

nicht sofort nach Erlangen der Lehrbefähigung um eine 

S teIle bewerben können (z. B. familiäre Gründe, zusä tzli­

chesStudium u.dgl.). 

Studienerfolg: 
, ' 

'Auf die Problematik der' Heranziehung von Beurteilungen 

~weist'da~GUtachten' von' Univ.Prof. OLECHOVSKI ausführlich 

hin.' Trotzdem scheint dieses' Kalkül " in der Kriterienliste 

an'zweiter Stelle auf und zwar in einer Form, die nicht 

,dokumentierte und in ihrer Aussagekraftanzuzweifelnde 

Einzelbeurteilungen'vorsieht. Das Lehramtsprüfungszeugnis 

,für Lehrer anAPS weist nur eine Gesamtbeurteilung auf. 

Erfahruna in beruflichem Umgang mit Kinde~~ und Juaend­

lichen: 

Welche Absolventen von Pädagogischen Akademien haben schon 

solche Erfahrungen? Wenn überhaupt, wie sollen sie doku-

mentiertund beurteilt werden?' 

Soziale Situation ,des Bewerbers: 

Die Vielschichtigkeit dieses Kriteriums bedingt auf jeden 

Fall eine Herausarbeitung einer Reihe von "Unter"-krite~ 

rien, das heißt, von konkreten sozialen Situationen (z.B. 

Sorgepflichten, Familienstand, Waise usw.) und deren Be­

wertung. 
p, 

2339/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 47 von 75

www.parlament.gv.at



-5-

Mit Rücksicht, auf den schon vorhin erwähnten Umstand, daß 

sich ein Bewerber ja nicht nur um eine Stelle bewerben 

wird, wäre einem Punktesystem dem im Absatz 3 näher ange­

führten Reihung~system der Vorzug zu geben. 

Ein Punktesystem hätte darüberhinaus noch den Vorteil, daß 

in der für die Reihung relevanten Gesamtpunktezahl s..J..lg 

Kriterien ihren Niederschlag finden,' im System des Entwur­

fes de facta jeweils nur das erste, nicht mit anderen Be­

werbern ranggleiche Kriterium. 

Einen Amtsentwur.f·' für die Anwendung von Reihungskriterien 

bei der Anstellung von Lehrern' auf der Grundlage eines 

Punktesystems darf ich Ihnen in der Anlage zur Kenntnis 

bringen. ' . 

Gerade im APS-Bereich wird es die Regel sein, daß trotz 

Reihung nach Absatz 3 bis einschließlich Kriterium Punkt 3 

(Absatz 2) mehrere Bewerber gleichrangig zu reihen sein 

werden. Wenn nun das Kriterium Nr. 4 - soziale Situation -

nicht 1n :Unterkriterien aufgegliedert wird, würde im 

Regelfall der Losentscheid den Ausschlag geben, ein 

zweifellos nicht befriedigendes Ergebnis, welches die ge­

samte Neuregelung: ad absurdum führen würde. ~~benbei wäre 

zu erwähnen, daß auch das Auslosungsverfahren (Kontrolle!) 

detailliert geregelt werden müßte. 

o Zu § 4 Abs. 4: 

Diese Regelung ist bedenklich im Hinblick auf eine mög­

liche Kollision mit den Aufnahme- bzw. Ernennungserforder­

nissen in den einzelnen Dienstrechtsgesetzen, die dort 

taxativ aufgezählt sind. Hier wird ein Reihungs(-aus­

schluß) kri terium geschaffen, das die Dienstrechtsgesetze 

nicht kennen. D. h.: Bei Vorliegen eines Ausschlußkri te-
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riums dürfte der Bewerber nach dem Entwurf zwar nicht ~ 

reiht, gemäß LOG, - BOG, VBG aber sehr wohl aufgenommen 

bzw. ernannt werden können. 

Die Erläuterungen dazu von Univ. Prof. Dr. MAYER (Punkt 

III) führen einige Beispiele von solchen Ausschließungs­

gründen an: 

, Alkoholkrankhei t: _ um diese' feststellen zu können, müßte 

,jeder Bewerber ein-amtsärztliches Attest beibringen; 

Rauschgiftsucht: detto 

geringfügige Verwaltungsübertretungen: 

Abgesehen davon,daß die vorgesehenen Rechtsfolgen von 

Verwaltungsübertretungen als übertrieben und unangemessen 

_,zu bezeichnen sind, erhebt sich die Frage, wie die hiefür 

notwendigen Dokumentationen zu beschaffen sind (es gibt 

keine zentrale Erfassung von "Verkehrssündern"). Allgemein 

muß zu diesem Kriterium bemerkt werden, daß hier versucht 

wird, eine Veraaltungsjustiz einzuführen, die z.B. im 

,Disziplinarrecht für pragmatisierte Lehrer ("Standesan­

sehen ") schon längst abgeschafft wurde. Eine gesetzliche 

_ Verankerung dieses Kriteriums würde es dem Dienstgeber mit 

Leichtigkeit ermöglichen, einem ihm mißliebigen Bewerber, 

der nach § 4 Abs.3 an erster Stelle gereiht wurde, durch 

amtswegige Recherchen kleinere Verwaltungsübertretungen 

nachzuweisen und dadurch aus der Reihung zu nehmen. 

Die Rechts- bzw. sogarVerfassungsrnäßigkeit einer solchen 

Bestimmung wäre sicher überprüfenswert. 

OZu§ 4 Abs. 5: 

- Die öffentliche Auflage der Wartelisten und der Bewer­

,bungsunterlagen während eines Zeitraumes von vier Wochen 

(gerechnet ab welchem Zeitpunkt??) muß striktest abgelehnt 

werden. 
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Den verfassungsgesetzlich verankerten Grundsätzen der 

Amtsverschwiegenhei t und des Datenschutzes wird 

keiner Weise Rechnung getragen ;,,' diese Begriffe 
nicht einmal i e:rwährtt!' .,; 

'.' )'". 

, , 

hier in 

werden 

Der Schutz der persönlichen'privatsphäre des Staatsbürgers 
,., 

is.t ein wesentliches Element unserer Bundesverfassung und 

demgemäß verfassungsgesetzlich auch ,entsprechend abge­

sichert (z.B. Briefgeheimnis, Datenschutz, Amtsgeheimnis, 

Wahlgeheimnis, usw.). 'E~'bedarf keines weiteren Hinweises, 
, ; 

"daß der heutige Stand der Datentechnik einen Schutz der 

Privatsphäre des Staatsbürgers mehr denn je verlangt. Die 

öffentliche, d. h. jedermann zugängliche, Aufl'age personen­

bezogener Daten, von der Adresse angefangen über das Ge­

burtsdatum, den Familienstand, Prüfungserfolg, Anzahl der 

Kinder usw. würde nicht nur dem Tratsch, sondern der 

Diffamierung Tür und Tor öffnen. Daran ändert auch die 

~Tatsachenich~~, daß in die Unterlagen selbst nur die Mit­

,bewerber Einsicht nehmen dürfen, zumal'diese nicht den Be­

stimmungen der Amtsverschwiegenheit unterliegen. 

Selbst wenn diese Bestimmung des Entwurfs als Verfassungs­

bestimmung beschlossen werden sollte, würde dies de facta 

einem Verfassungsbruch gleichkommen. 

o Zu §.,5: 

Diese Bestimmung,sieht die Streichung eines Bewerbers aus 

der Warteliste vor, wenn er ohne schwerwiegenden persön­

lichen oder familiären Grund eine ihm angebotene Plan­

stelle ablehnt. 

Meines Erachtens liegt hier ein unbestimmter Gesetzesl:e­

griff vor, der den Ermessensspielraum der entscheidenden 

Behörde so großzügig gestaltet, daß dieser Begriff nic~t 

mehr hinreichend bestimmbar ist und eine nachprüfende Kon­

trolle nicht zuläßt. 

2339/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)50 von 75

www.parlament.gv.at



-8-

Zusammenfassend läßt sich die Problematik des vorliegenden 

Gesetzesentwurfes in drei Sätzen darstellen: 

1. Materiell-rechtlich handelt es sich dabei nicht um eine 

neue Rechtsmaterie, sondern um ein Konglomerat von Normen, 

die bereits in ,anderen Rechtsvorschriften - zwar zum Teil 

nicht so detailliert - enthalten sind. 
=- ,', I 

2. Die wesentliche Neuerung dieses Entwurfes, nämlich die 

öffe~tliche Auflage von Wartelisten, berücksichtigt weder 

datenschutzrechtliche noch das Amtsgeheimnis betreffende 

Kriterien ,und ist vom verfassungsrechtlichen Standpunkt 

aus abzulehnen. 

3. Der Entwurf verkennt völlig die Bedürfnisse der stellen­

losen Lehrer, die nicht an einer Reihung von einzelnen 

Planstellen interessiert' sind, sondern an ihrer Position 

in einer Warteliste , die sämtliche für den Bewerber in 

Frage kommenden ,Stellen umfaßt. 

Abschließend ersuche ich Sie, sehr geehrte Frau Bundesmi­

nister, dafür Sorge zu tragen, daß ein eventueller Gesetzes­

entwurf in dieser Materie,' ,auch wenn, er nicht von Ihrem 

Ressort erstellt werden sollte, den Landesschulräten zur Be­

gutachtung durch die Kollegien zugemittelt wird., 

Frau 
Dr., Hilde HAWLICEK" 
Bundesminister für 

Mit vorzüglicher 

Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1014 Wie n 
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R e ih u n 9 s k r i t e r i e n 

bei der Einstellung von Lehrern. 

I. Vorbemerkungen: 

Entsprechend dem Legalitätsprinzip der staatlichen Verwal­

tung sind auch bei der Einstellung ~on Lehrern (Anstellung 

oder Ernennung) ausschließlich gesetzlich vorgegebene Richt­

linien anzuwenden. 

Hinzuweisen ist hiebei, soweit bei Ernennungen eine Mitwir­

k~ng rler Ko~legien .. vorgesehen ist,. auf deren'Weisungsunge~ 

bundenheit. 

Soferne demnach mehr als ein Bewerber um eine Planstelle die 

gesetzlichen Ernennungs- bzw. Anstellungsvoraussetzungen er­

fUllen, ist eine Bindung der Kollegien hinsichtlich der Rei-., 
hung der Bewerber wiederum ausschließlich an gesetzliche 

Reihungsbestimmungen gegeben. 

Für Land~sleh~er bieten die ~ 4 Abs. 6 und~26 Abs. 7 LDG 
., , ".. I' 

'1984 (Verleihung von schu1festen Stellen) prakti~able Rei-

hungsgrundsätze. Für Bundes lehrer bietet das BOG 1979 ledig­

lich in den Bestimmungen über die Verleihung von schulfesten 

Stellen (§ 165 AbS'~; 6 ) den analogen Bestimmungen des LOG 
< \ ' 

, . ". \ 

vergleichbare konkrete Reihungsrichtlinien (Leistungsfest-

stellung -'soz~a1~ Ve~h~ltnisse ~ Verlust einer schulfesten 

Stelle durch Auflassung der Planstelle) . 

. , . ' (' ,. 

Bei der Erstellung der nachstehend vorgeschlagenen Reihungs-

kriterien wurde auf die erNähnten gesetzlichen 8estimmungen 

Rücksicht genommen, insbesondere auf ~ 4 Abs. 6 LDG 1984 

~ers6nliche und fachliche Eignung - seit Erfilllung der be­

sonderen Ernennunqserfordernisse ve~strichene Zeit - soziale 

Verhältnisse), womit ohne Bedenken auch der Bereich der Bun­

des lehrer abgedeckt werden kann. 
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Die Gliederung erfolgt grob in 2 Gruppen und zwar in Aus­

scheidungskriterien einerseits und in die eigentlichen Rei­

hungskriterien andererseits. 

Die Reihungskriterien werden mit Punkten bewertet, wobei fUr 

jede Position ein Punktemaximum ohne Sockelbetrag, also von 

Null bis zur jeweiligen Höchstpunktezahl, vorgesehen ist. 

Die Reihung richtet sich nach der Anzahl der erreichten. 

Punkte. 
; i 

Die für die Reihung erforderlichen Angaben sind vom Bewerber 

in ein Formblatt einzutragen und zu belegen: Allgemein wurde 

bei der Erstellung der nachstehenden ReihungSkriterien auf 

folgende Gru~dsätze geachtet: 

,I. Einhaltung des Legalitätsprinzips 
. . .. , . 

2. Erfassung aller für eine Entscheidungsfindung erforder-

lichen Informationen 

3. Minimaler Verwaltungsaufwand 

4. Transparentmachung der Entscheidungsfindung 

5. Wahrung des Ermessensspielraumes .des Entscheidungsträ­

gers. 

Zu beachten ist, daß es sich bei den nachstehenden Anaaben 
',' .. . f ,rt ";, ;': '. '. . .. 

um personenbezogen~ Daten handelt, die dem Datenschutz un-

terliegen. 

Betont wird weiters, daß der Landesschulrat für Steiermark 

schon bisher bei der Einstellung von Lehrern .. ausschliel3lic:, 

objektive Maßstäbe angewendet .hat. Die vorliegenden Rei­

hu~gskriterien sind in diesem Sinne daher nicht als "Obje~­

tivierungsrichtlinien" zu betracht,en, sondern als Versuch, 

die bereits praktizierten Reihungskriterien für Dritte 

transparent zu machen. 

II. 

A 

Ausscheidungskriterien: 

1. Erfüllung der fachbezogenen Ernennungserfordernisse 

(Beachtung der Fächerkombination, überwiegende Ve~~endung 

in den geforderten Fächern) 
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2. ErfU11ung der sonstigen Anstellungsvoraussetzungen: 

a) Zeitpunkt~der Ablegung der Lehramtsprüfung oder 

b) Ende des Probejahres oder 

c) Ende der Praxiszeit. 

B 

Reihungskriterien: 

1., Besondere Qualifikationen bei der Ab1egung der Lehramts­

'prüfung (Auszeichnung, gut, ErgänzungsprUfungen): 0 bis 

.~ 10 Punkte 
, 

2.:Soziale Kriterien: , , 

,a) Persönlich~ wirtschaftliche Verhältnisse: 0 1:5is' 10 

Punkte 

i b ) Sorgepflichten g~g~nUbe~ Dritten: 0 bis 20 Punkte 
. . ..!. 

c) Wohnsitz: 0 bis' 20 Punkte 
" .. 

d) Dienste in der Gemeinschaft (Präsen~- bzw.Zivildienst, 
c ~ 

Rotes Kreu~ udgl.): 0 bis 5 Punkte 

3. Zusätzliche Qualifikationen: 

~) Gegenstandsspezifisch (z.8. ,facheinschlägige Hoch­

schulstudien, Fortbildungskurse, wissenschaftliche Ar­
beiten, sohstige Publikationen udgl~): 0 bis 5 Punkte 

, .' . 
b) Nicht gegenst'andsspezifisch (z.8. nicht facheinschlä-
! 

qtqe Hnch!'lchlll!'l'tlldl("!n, f'lIhl ik.,t i 111\"11 ""'11. 1".,,,",,,,,,11,..­
re auch zusätzliche Qualifikationen allgemeinbildenden 

tungenl: 0 blS 3 Punkte 

a) und b) zusammen nicht mehr als 8 Punkte 
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Aufgliederung der aeihungskricerien 

1. Besondere Qualifikationen bei der Ablegung der LA­

Prüfung: 

'* für ausgezeichnetem Erfolg 

'* für guten Erfolg 

* für jede Er~eiterungsprüfung 

",.". t 

2. Soziale Kriterien: 

a) 'pers~nliche ~irtschaftliche Verhältnisse 

'* Arbeitslos 

* Allei.averdiener (b.ei Mehrpe.rsonenhaushalt) 

* Alleinstehender Elce~ntei~ ... 

* sonstige berücksichtigungswürdigesoziale Um­
stände (Behinderung. Kind im aus~ärtigen Stu-
dium. us.~.) .' 

b) Sorgepflichtengegenüber Dritten 

* unversorgte haushaltsangehörige Kinder. für 
deren überwiegenden Unterhalt, der ~ehrer 
aufzukommen hat. je Kind 

* Unterhaltsverpflichtung für geschiedenen 
"Ehegatten 

* Sonstige Unterhaltsverpflichtungen (nahe An- . 
. gehörige! ~ieGroßeltern), 'je Person 

... t .! 

c) Wohnsitz 

* im Dienstort 

* mit ~ssenverkehrsmittel 
in maximal 1/2 Stunde erreichbar 

in maximal L Stunde erreichbar 

* mit Massenverkehrsmittel nicht erreichbar, 
jedoch mit eigenem P·kw in ma:<imal 1/2 Stunde 

d) Dienste in ci~r Ge~e!~sch~f: (Prfse~~od.Z~v~:dien_ • 
Rct~z "~euz. u.ä.) 

* je Institution und je 1/2-jährige Tätigkeit 
(z.S. 6 Monate Präsenzdienst • 1 Punkt) 

maximale 
Punkte zahl 

10 

5 

3 

2 

2 

2 

2-4 

4 

3 

., .. 

20 

10 

5 

5 

1 

10 

10 

20 

20 

s 

erreichte 
Punkte zahl 
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3. Zusätzliche Qualifikationen 

a) gegenstandsspezifisch 

* je Qualifikation und ~l'! ::::ch ~;~::tigkeit 

b) nicht gegenstandsspezifisch 

* je Qualifikation und ;~ ~~ch Wertigkeit 

Gesamtanzahl der erreichten Punkte 

2- 5 

1-2 

a 
5 

3 

, . 

............ 

···_·----::1::8111_. 
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KRITERIEtI FOR DIE ERSTELLUNG VON BEWERBERLISTEN 

Beim Landesschulrat für Steiermark werden für Bewerber um 
eine Lehrersteile an allgemeinbildenden Pflichtschulen und 
für Bewerber um eine_Lehrerstelle für allgemeinbildende Un­
terrichtsgegenstände an mittleren und höheren Schulen Bewer-

, ,",- :; .. . 
berlisten aufgelegt. Diese Bewerberlisten werden g~trennt 

für den Landeslehrer-. und den Bundeslehrerbereich erstellt 
• .' '. & 

und sind für alle Bewerber einsehbar, weshalb jeder Bewerber 
ausdrücklich sein Einverständnis erklären muß, daß sein 

Name, das Geburtsda.tum, der :Wohnort., di~ Art der. Lehramts-
," . , 

prüfung, Monat und Jahr der Ablegung bzw. das Ende des Pro-
bejahres, in der Lis te ausgewiesen wird. Liegt eine solche 
ausdrückliche Einverständniserklärung nicht. vor, werden 

Name, Geburtsdatum und Wohnort nicht ausgewiesen,. wohl aber 

die Art der Lehramtsprüfung , Monat und Jahr der Ablegüng 

bzw. das Ende des Probejahres und - wie später dargestellt -
die verschlüsselten Daten. 

Die Bewerberlistenwerden für Landeslehrer nach Einbringen 

der Bewerbungsansuchen bzw. nach Vorliegen der Lehramtszeug­
nisse und für Bundeslehrer nach Ende der Bewerbungsfrist aus 

Anlaß der Hauptausschreibung im Mai eines jeden Jahres vom . . 

Amt des Landesschulrates .erstellt. Da es an den Päd.Akade-

mien neben dem Haupttermin im Sommer eines jeden Jahres noch 
zwei Nebentermine . Herbst und Frühjahr (des darauffolgenden 
Jahres) gibt, wird die Bewerberliste für' Landeslehrer lau­

fend zu ergänzen sein. Für Bundeslehrer wird eine Bewerber-
liste dann neu zu erstellen sein, wenn eine gesonderte Aus­
sohreibung von Lehrersteilen .erfolgt. 

Die Hauptgliederung der Bewerberliste erfolgt nach den "be­
sonderen Ernennungserfordernissen, z.B. Lehramtsprüfung für 

Volksschulen, Lehramtsprüfung für Hauptschulen, Lehramtspr~­
fung für allgemeinbildende Unterrichtsgegenstände an mittle-

.ren und höheren Schulen. Innerhalb dieser Gruppierungen wer­
den die Bewerber in alphabetischer Reihenfolge angeführt. 
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Die Bewerberliste enthält den Familiennamen, den Vornamen, 

das Geburtsdatum , den Wohnort, das besondere Ernennungser­
fordernis (also z.B. Lehramtsprüfung für Volksschulen etc.), 

wei ters die Angabe der Un terrichtsgegenstände, für die der 
Lehrer geprüft ist ~ das Datum der Lehramtsprüfung bzw ~ bei 

Lehrern, die zusätzlich zur Lehramtsprüfung das Probejahr 
t - - , 

ableisten müssen, das Datum der Ableistung des Probejahres. 

Diese Daten werden allerdings nur mit dem Monat und dem Jahr 
ausgewiesen. 

Weiters enthält 'die Bewerberliste den Anstellungswunsch, die 

Notenqualifikat~on~~er Lehramtsprüfung bz~. bei Lehrern, die 
.ein Probejahr abgeleistet haben, die Notenqualifikation des 

Probejahres allein, zusätzliche Qualifikationen und die so­
ziale Lage. 

Der Einstellungswunsch, 

lichen Qualifikationen 

die Notenqualifikation, die zusätz­

und die soziale Lage werden ver-

schlüsselt a~gegeben und zwar wie folgt: 

Anstellungswunsch: 

Der Bewerber gibt seinen Anstellungswunsch in Schulbezirken 

an . 

. Notengualifikation: 

Für eine Gesamtbeurteilung mit "Ausgezeichnet" oder "Sehr 

gut" ist die Codierung mit "a", für eine Gesamtbeurteilung 

mit· "Gut" mit "b" und für eine Gesamtbeurteilung "Mit Er­

.folg" mit "eil vorgesehen. 

Zusätzliche Qualifikationen: 

Hier wird untergeteilt in gegenstandsspezifische und nicht 

gegenstandsspezifische Zusatzqualifikationen. 

Gegenstandssoezifische Zusatzqualifikationen sind z.B.: 

Zusätzliche Lehramtsprüfungen, facheinsch~ägige weiterfüh­

rende Hochschulstudien, Besuch von Fort- und Weiterbildungs-
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teran~taltungen, wissenschaftliche Arbeiten, sonstige Publi~ 

kationen, praktische Berufsvorberei tung im Rahmen der Ar'­

beitsmarktverwaltung, sonstige Ausbildungen an anderen Schu­

len, z. B. Bundesanstalt für Leibeserzieher , besondere Art 

der Reifeprüfung, z. B. einer HTL, Assis ten ten tätigkei t im 

Ausland fü~ Fremdsprachenlehrer. 

Nicht gegen~tandsspezirische' Zusatzgualifikationen . sind 

z.B. : 
Nichtfacheinschlägige, aber'fachverwandte Hochschulstudien, 

'" , 

wissenschaftliche Arbei ten . usw., Tätigkei ten in staatlich 

anerkannten Einrichtungen der Volks- bzw. Erwachsenenbildung 

und außerschulische Jugendarbeit. 

"Für diegegenstandsspezifischen Zusatzqualifikationen werden 

maximal 8 Punkte, für die nicht gegenstandsspezifischen 

maximal 4 Punkte vergeben. Insgesamt kann der Bewerber hier 

höchstens 12 Punkte erreichen. 

So::iale Lage: 

Für die Beurteilung der sozialen Lage werden ausschließlich 

folgende Umstände berücksichtigt: 

1. Sorgepflichtep gegenüber Dritten 

2. Alleinverdiener bei Mehrpersonenhaushalt und 

3. sonstige berücksichtigungswürdige soziale Umstände, z. i3. 

Behinderung .eines Kindes, Arbei tslosigkei t der F ami lien­

erhalter. 

Sämtliche Umstände, die zur Beurteilung der sozialen Lage 

maßgebend sein sollen, müssen vom Bewerber dem 'Amte des Lan­

desschulrates , . z. B. durch amtliche Urkunden, glaubhaft' ge­

macht werden. 

Auf Grund d~r glaubhaft gemachten Umstände wird der Bewerber 

sodann in einer von drei Bewertungsgruppen eingereiht. 

Be~ertungsgruDoe I 

Bewertungsgrupoe 11 = dringlich = 6 Punkte 

Bevertungsgruooe 111 = besonders dringlich = 12 Punkte 
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Bewertungsausschuß für die Anstellung von Landes- und Bun­

des lehrern im Bereich des Landesschulrates für Steiermark: 

Die Vergabe der Punkte für die einzelnen Bewertungskriterien 

und. die Einreihung. der Bewerber in die einzelnen sozialen 

Bewertungsgruppen erfolgt durch das Acrit;.ßes Landesschulrates 

für Steiermark. Um diese Bewertungen e~'er nochmaligen Beur­

teilung unterziehen zu können, werden-: Bewertungsausschüsse 

eingerichtet und zwar getrennt einer für Bewerber um eine 

Lehrerstelle an einer allgemeinbildenden Pflichtschule und 

ein anderer für Bewerber um eine Lehrerstelle für allgemein­

bildende Unterrichtsgegenstinde an mittleren und höheren 

Schulen. Das Ergebnis dieser Beurteilung hat empfehlenden 

Charakter. 

Der .Bewertungsaus.schuß faßt seine Beschlüsse mit einfacher 

. S timmenmehrhei t und tri t t jeweils mi t der erstmaligen Er-

. stellung einer Bewerberliste im Kalender jahr zusammen. In 

weiterer Folge tritt er nach Bedarf zusammen, d • h., wenn 

durch eine· Aufnahmewei terer Bewerber in die Bewerberliste' 

eine weitgehende Neuordnung der Bewerberliste notwendig 

wird, bzw. wenn es ein Drittel der Mitglieder verlangt. 

Der Bewertungsausschuß besteht aus 10 beschließenden Mit­

gliedern, wobei 6 von der' stirksten und 4 .,'lon der zwei':.­

stärksten Fraktion im Kollegium des Landesschulrates fUr 

Steiermark nominiert werden. Jeweils die Hälfte müssen M~:­

glieder des Kollegiums bzw. Lehrervertreter (Personalvertre­

ter ) sein. 

Der Vorsitzende wird von der Mehrheitsfraktion gestellt. Der 

Bewertungsausschuß gibt sich selbst. eine Geschäftsordnung. 

Die Namen der Mitglieder werd~n öffentlich bekanntgegeben. 

Die Bewerber müssen ausdrücklich ihr Einverständnis erklä-

.~ 

ren, daß die Mitglieder der BewertungsausschUsse in die 3e­

werbungsunterlagen Einsicht nehmen ...~", 

Aus~ahl der Bewerber: 

D~e Auswahl der Bewerber erfolgt durch die EntscheidungstrI­

ger des Landesschulrates für Steiermark unter 3erücksicht~­

gung der Empfehlungen des 3ewertungsausschusses. 
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Die Auswahl erfolgt in erster Linie unter Berücksichtigung 

des ·fachlichen Bedarfes (z.B. Bedarf für eine bestimmte 

Fächerkombination) und unter Berücksichtigung der Wartezeit 

seit der Ablegung der Lehramtsprüfung bzw. seit der Ablei­

stung des Probejahres, sowie des Anstellungswunsches. 

In zweiter Linie unter Berücksichtigung der Notenqualifika­

tion. 

In dritter Linie werden so dann die zusätzlichen Qualifikati­

onen und die soziale Lage berücksichtigt. 

Besondere Umstände erlauben ein Abweichen von den Auswahl­

kriterien, müssen aber dem Bewertungsausschuß mitgeteilt 

werden. In Dringlichkeitfällen kann diese Mitteilung auch im 

nachhinein erfolgen. 

Bewerber, die ohne entsprechende Begründung den Dienst an 

der zugewiesenen Dienststelle nicht antreten, sind neu zu 

reihen. 

Auflage der Bewerberlisten: 

Die Bewerberlisten werden mit den genannten Daten im Amte 

des Landesschulrates für Steiermark aufgelegt, bei jedem Be­

werber scheint der Anstellungswunsch, die Notenqualifika­

tion, die zusätzlichen Qualifikationen und die soziale Lage 

verschlüsselt auf. Die Bewerberlisten können nur von den Be­

werbern um eine Lehrersteile selbst eingesehen werden, al­

lenfalls kann auch eine entsprechende Ausweisleistung ver­
langt werden. Der Bewerber kann nur in die fU~ ihn zuständi­

ge Liste Einsicht nehmen. Zum 3eispiel ein AHS-Lehrer . für 

Deutsch und Geschichte nur in die, diese Fächer berührende 

Liste. Die Einsichtnahme ist zweimal im Monat, während noch 

festzusetzender Zeiten, im Beisein eines Bediensteten des 

Amtes möglich. Abschriften udgl. dürfen von den Listen durch 

die Be',.;erber nic·ht angefert igt werden. 

G r a z, am 1 4 . 1 0 . 1 987 
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Landesschulrat für Kärnten 
Oer AmtsfOhrende Präsident 

HS·Olr. Hofrat Karl Kireher 
A-9010 Klagenfurt • Paradeisergasse 12/111 

Betrifft: Objektivierung der Veraabe von 
leitenden Posten an Schulen 

Sg. Frau 
Bundesmini ster für UKS ':.,' 
Dr.Hilde HAWLICEK'" 

Klagenfurt, 1987 09 11 

. . I 
d. BUm::~; ... ,:.",: I ;;RS I 

S
-D" ... .. 

~. L,.; • .. ~.;;I 

Minoritenplatz Nr. 5 
1014 Wie n 

!t t; '; Ci O~!; Zahl,_~"" ___ ",,,~,,,,,,,,,, C '\" .... __ 

I 
-----.,; ...... 

Sehr gee~rte Frau Bundesminister! 
n ,')' .•. 

Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 6.8.1987 übermittle , 
ich Ih~en wunschgemäß eine Stellungnahme zum Entwurf, betreffend 

. . ; " '.' '. ;:: ~ .: ;: . : ;". ", : '. . , . . 

Vorschläge zur Objektivierung bei der Vergabe von leitenden 
- ..' ,!~." . ~:' : ,: . . ~, . • . 

Posten an Schulen. 
': .' ' .,~. :.: ;,' ,~ 

STELLUNGNAHME 

.. 1. G run d sät z 1 ich" ist zum, VOr 1 i eg end e n E n hl ur f zu n ä c h 5 t fes tz u­
,stellen, daß die~Kommission, die dieses Papier zur Ob­
jekti~ierun~~onQienstposten erarbeitet hat, die Zuständig-
keitenfür die Ernennung von Direktoren in den einzelnen Schul­
bereichen fast völlig außer·Acht gelassen hat. Ich verweise in 
diesem Zusammenhang z.B. ·auf die Kompetenzteilung im Bereich 
des Landesschulrates für Kärnten. Da es sich im Entwurf um ein 
flObjektivierungsmodell ll und nicht um eine tlovellierung des 
Schulaufsichtsgesetzes handelt, muß ich annehmen, daß die Zu­
ständigkeiten der Bezirksschulräte vollkommen übersehen wurden. 

2. Weiters ist festzustellen, daß das gesamte vor~esehene Verfahren 
sehr aufwendig erscheint und sicher zu einer wesentlichen Arbeits-

. / . 
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vermehrung bei den La~desschulr~ten fUhren wUrde. 
Der Vorschlag, daß die Kollegien der Landesschulräte, welche 
andere Bewerber vorschlagen möchten als vom jeweiligen Lehr­
körper vorgesehen wären und nach diesem Entwurf den Lehrer-

. , 

kollegien und den SchulgemeinschaftsausschUssen begründete 
Darlegungen übermitteln müßten, zu welchen dann beide 
Stellung nehmen könnten, bedeutet, daß in derartigen Fällen 
zwei Kollegiumssitzungen über ein und dieselbe Angelegenheit 
nacheinander anzusetzen und abzuhandeln w~ren. Dabei möchte 
ich auch auf das Problem hinweisen, ob es überhaupt vertretbar 
erscheint, einem Kollegium aufzutragen, seinen Beschluß-Vor­
schlag ausfUhrlich zu begrUnden, weil dies bei Kollegial­
organen fast undurchführbar ist. Ein zwingender Einfluß auf 
den Prozeß der Meinungsbildung wäre auch rechtlich sehr be­
denklich. 

3. Die Thesen der Miteinbeziehung von Lehrerkollegien und Schul-
, .. . '" . 

foren sowie die Fixierung einer Funktionsdauer bringen keine 
wesentl ichen Neuerungen; wobei letztere keine Objektivierun9s­
maßnahme sondern eine Novellierung des LOG darstellt.· 

4. Die Hypothese, daß die Auseinandersetzung des Lehrerkollegiums 
mit allen Bewerbungen dazu fUhren wUrde, daß sich dieses in 
regelmäßigen Abständen "mit den "Zielsetzungen" und Aufgaben der 
jeweiligen Schule in grundsätzlicher Weise auseinandersetzen 

'und sith mit der Frage einer bestmöglichen FUhrun~ beschäftigen 
wUrde, dürfte meines Erachtens in der Praxis kaum erfolgen. 
Ich glaube vielmehr, daß die Lehrer mehrheitlich jenem Be­
werber einen Vorzug einräumen würden, von dem sie sich die 
geringsten Auswjrkungen auf ihren Arbeitsplatz erwarten. Außer­
dem erscheint mir die Mitwirkung der derzeit gewählten Lehrer­
und Elternvertreter in den einzelnen Kollegien so lange als 
ausreichend, solange auch keine gleichartige Einflußnahme auf 
die Besetzungen leitender Stellen in anderen öffentlichen Se-

. I . 
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reichen vorgesehen ist (z.B. Post, Gendarmerie, Polizei, 
Justiz, ORF, etc.). 

5. Weiters halte ich ei~eAnhörung der Bewerber und eine Stellung-
" 

nahme durch die jeweiligen Lehrerkollegien der Schulen für 
äußerst bedenkl,ic~; die ,erhoffte "Erleichterung der A,k,zeptanz" 
wird damit sicher kaum ~rzielt. 

" .:. . : ;', . ,.", 

6. Hinsichtlich der Mitbefassung des Schulgemeinschaftsausschusses 
ist festzustellen, daß durch di,e Anwesenheit der Lehrer in 
diese~ Gremium dadurch "eine doppelte Möglichkeit der Mit­
wirkung durch diesen Berufsstand auf die Erstellung einer 
Besetzungsmöglichkeit gegeben wäre. 
Hinsichtlich der Einbeziehung der Eltern und Schüler muß 
aUfgezeigt werden, daß die schul fremden Bewerber den meisten 
Eltern- und Schülervertretern unbekannt sein dürften, so 
könnten diese ausschließlich. nur zu Kriterien Stellung nehmen, 
die aus den schriftlichen Unterlagen zu entnehmen wären, sofern 
nicht Auskünfte auf informellem Wege eingeholt wUrden, was sehr 
zu bedenken wäre. 

Zusammenfassend und abschließend gestatte ich mir daher 
zu resümieren, daß ich den vorliegenden Entwurf zur Objektivierung 
bei der Vergabe von Dienstposten für äußerst unausgegoren une 
wenig fundiert halte;,aber vielleicht ist gerade das als ein 
kleiner Vorteil zu bemerken, weil dadurch die Diskussion angeregt 
und in überschaubare Bahnen gelenkt werden könnte. 

Allgemein konnte ich mich persönlich noch nie vollständi9 
für irgendwelche und bereits propagier.te "Objektivierungsmodelle" 
begeistern, weil alle bisherigen Versuche durch Veränderungen, 
Mitwirkungen und Delegierungen an nicht gesetzlich vorgesehene 
Entscheidungskreise fast ausschließlich nur politische Umge-

. / - . 

1 , , 
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wichtungen zur Folge hatten. 

Voll unterstUtzt wird von mir di~ Passage, daß man ein 
Objektivierungsrecht auf Ernennung oder Aufnahme in einem 
Besetzungsvorschlag grundsätzlich ablehnt, weiJ damit si~her 
eine personalpolitisch dynamischere Vorgangsweise ermöglicht 
werden könnte. 

Mit freundlichen GrUßen 
zeichnet 

1 

1 
• 

• 
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PROF. HANS MATZENAVER 
AMTSFOHRENI)ER PRi"\SIOENT 

OES STADTSCHVLRATES FOR WIEN 

ABGEORDNETER ZVM NATIONALRAT 

Herrn 

Dr. Josef KIRCHBERGER 
Sekretär des Bundesministers. 
8undesministerium für Unter­
richt, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Sehr geehrter Herr Doktor, 
lieber Freund! 

1987 10 12 

Wie versprochen sende ich Dir in der Beilage die Stellungnahme des Stadt­

schulrates für Wien zu dem ministeriellen Objektivierungspapier. 

Mit besten Grüßen 

I"' .. /"\.. ,"" (~, ~ L ''I ", .. 
I I • v. 

1 Beilage 

1010 WIEN, DR. K/\RL RENNER· RING 1, TELEFON '13 ~~ 10 
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Zu den Vorschlägen für Objektivierung der Vergabe von leitenden 
Posten im Schulbereich: 

1) Die Vorschläge für Vergabe von leitenden Posten an den 
Schulen (Direktoren, Abteilungsvorstände etc.) bringen 
nur in folgenden drei Punkten neue Regelungen: . 

. ) Die Mitwirkung des Lehrköppers bzw. der Einrichtungen der 
Schulgemeinschaft 

.) Die Funktion auf Zeit 

.) Eine Begründungspflicht 

2) Zur Mitwirkung des Lehrkörpers bzw. der Organe der Schul ge­
meinschaft: 

Es müßte der Begriff "Lehrkörper" neu definiert werden. Der 
Begriff ist in keiner schulrechtlichen Vorschrift enthalten 
vermutlich ist damit die Gesamtheit der Lehrer an der Schule 
gemeint, dann sollte man den Begriff ~es Schulunterrichtsge­
setzes: "Schulkonferenz" verwenden. 

Grundsätzliche Bedenken gegen die Einbeziehung der Lehrer 
Schulkonferenz: 
Nach der gegenwärtigen Struktur der SChulorganisation ist der 
Direktor nicht bloß ein mit bestimmten Verwaltungsaufgaben be­
trauter Lehrer, sondern Vorgesetzter aller an der Schule 
Bediensteten. Aus dieser Stellung als Vorgesetzter entspringt 
seine Aufgabe, die Fachaufsicht und Dienstaufsicht zu führen. 
Er ist das erste, wichtigste und wirksamste Organ der Schulauf­
siCht und er hat die Interessen der Schulbehörde und Schul ver­
waltung zu vertreten. Er muß sich daher den Lehrern gegenüber 
als Repräsentant und Verantwortlicher der SChulverwaltung 
fühlen. Diese hierarchische Struktur ist ein Grundprinzip 
unserer gesamten staatlichen Verwaltung, ohne das die Verant­
wortlichkeit des Ministers für die Amtsführung in seinem 
Ressort kaum denkbar wäre. ~ 

Durch die vorgesehene Erstauswahl durch die Schulkonferenz 
würde dieser Eindruck jedenfalls verwischt. Ein Direktor, der 
aufgrund eines solchen Vorschlages bestellt wird, fühlt sich 
zwangsläufig als Vertreter der Inter~ssen der Lehrer gegenüber 
der Schul- und Dienstbehörde und allen anderen Außenstehenden, 
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ähnlich wie der gewählte politische Funktionär, der Mandatar, 
sich als Vertreter der Interessen seiner Wähler fühlt und diese 
wahrzunehmen hat. Diese Aufgabe trifft aber auf den Schul­
leiter nicht zu. Dafür wurden die Organe der Personal ver­
tretung geschaffen. 

Es ist außerdem nicht einzusehen, warum an der Auswahl des 
künftigen Schulleiters nur die Lehrer, nicht aber auch die 
sonstigen an der Schule Bediensteten teilhaben sollen. Wenn man 
schon demokratische Strukturen einführen will, dann mit aller 
Konsequenz. Die allgemeine Beteiligung aller Betroffenen, und 
dazu zählen auch alle anderen Bediensteten, vom Rechnungsführer 
bis zum Reinigungspersonal, müßte wohl vorgesehen werden. .. 

Bedenkt man, daß auch den Organen der Schulgemeinschaft eine 
Mitw~rkung zugestanden wird, so erweitert sieb das Problem 
noch. Da ist zunächst die Tatsache, daß die 'Lehrer zweimal ihre 
Meinungen abgebenk6nnen. Zum ~rstenmal kommen sie in der Kon­
ferenz zu Wort, zum zweitenmal im Schulgemeinschaftsausschuß. 
Die,Eltern dagegen k6nnen nur durch ihre im Schulgemeinschafts­
ausschuß oder im Schulforum vorhandenen Vertreter agieren. 
Auch diese Konstruktion ist mit allgemein-demokratischen 
überlegungen niCht 'in Einklang zu bringen. Wollte man daher die 
Auswahl auf demokratische Basis stellen, so müßte, die Gesamt­
heit d~~ Elternschaft in irg~ndeiner Form in diesen Auswahl­
prozeß eingebunden werden .. 

Die Einbeziehung der Schüler, wenn auch nur im ~ege der . 
Repräsentanz durch die Vertreter im Schulgemeinschaftsausschuß 
ist überhaupt prOblematisch. Abgesehen davon, daß einem Schüler 
nicht zugemutet werden kann, die Aufgaben eines Schulleiters 
und die Eignung eines Menschen'zu diesen Aufgaben insgesamt ab­
zuschätzen, weil er,weder die Einsicht in diesen Aufgabenbe­
reich hat, noch in,de~ Lage ist, andere als emotionelle Urteile 
darüber abzugeben, erscheint es als eine Zumutung für jeden Be-
werber. 

Besondere Bedenken gegen die vorgeschlagene Vorgangsweise be­
stehen auch deshalb, ~eil diese nicht geeignet ist, ,den für die 

,entsprechende Stelle am besten Geeigneten auszuwählen. Die 
Auswahl durch eine Versammlung der Lehrer oder durch son~tige 
Gremien wird zwangsläufig weitgehend durch den subjektiven Ein­
druck, den die einzelnen Kandidaten auf das aus~ählende Gremium 
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machen, beeinflußt. Es.wird sohin nicht der von seiner 
Persönlichkeit her für die entsprechende Funktion Geeignete 
ausgewähl~ werden, sondern derjenige, .der es versteht 
vor dem auswählenden Gremium den besten Eindruck zu machen. 
Abgesehen davon muß darauf hingewiesen werden, daß jede demo­
kratische Entscheidung grundsätzlich eine Willensentscheidung 
ist und nicht die Äußerung eines aufgrund der Vielzahl der 
Personen gewissermaßen multiplizierten und besonders erhöhten 
Wissenstandes. Ein Beschluß eines solchen Gremiums bedeutet da­
her lediglich, daß dieses Gremium den Genannten als Leiter 
haben will. Eine Aussage darüber, ob der Leiter auch der 
Geeigneteste dafür ist, wird nicht getroffen. Daran ändert auch 
die Begründungspflicht nichts, weil derartige Begründungen in 
der Regel kaum mehr als inhaltsleere Phrasen bringen würde. 
(liDer Erstgereihte hat allgemein den überzeugendsten Eindruck 
erweckt ....... 11). Mit ObjektivJerung hat jedenfalls ein 
solcher Vorgang riichts zu tun. Unter Objektivierung kann doch 
wohl nur die Bindung der Entscheidenden an gewisse vorgegebene 
Kriterien verstanden werden. Der vorgeschlagene Vorgang ist 
lediglich eine Verschiebung der nach wie vor subjektiven Aus­
wahl auf eine andere Ebene. Wozu dann noch die verfassungsmäßig 
weisungsfrei gestellten Kollegien in den Landesschulräten 
agieren sollten, bleibt offen. 

Daß bei dem vorgesehenen System eine Bevorzugung der den 
Lehrern bekannten Bewerber gegeben ist, und Bewerber die von 
anderen Schulen oder von weitenfernten örtlichkeiten kommen 
kaum eine Chance haben, liegt auf der Hand. Genau das wider­
spricht aber der von der Verwaltung geübten Tradition, den 
Schulleiter möglichst nur in Ausnahmsfällen aus dem bestehence~ 
Lehrerkollegium auszuwählen. Letztlich wird darauf verwiesen, 
daß das vorgesehene Verfahren außerordentlich zeitaufwendig 
ist, und daß es daher nach diesem Verfa0ren noch wesentlich 
länger dauern wird als bisher schon, bis solche Stellen neu be­
setzt werden. Gerade das sollte aber bei einer Schule möglichst 
vermieden werden, um einen ordnungsgemäßen Schul betrieb zu ge-
währleisten. ~ 

Abschlie~end ist zu sagen, daß eine gewisse Mitwirkung der Be­

diensteten in Form der Mitwirkungsredhte der Personalvertetung 

derzeit Ohnehin in genügendem Ausmaß gegeben ist, daß bei der 

gegenwärtigen Struktur unserer Verwaltungseinrichtungen eine 
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Bestellung, die sich auf eine Auswahl durch die Lehrerschaft 
gründet, nicht wünschenswert ist und daß das vorgegebene System 

weder geeignet ist, die Kritik an der mangelnden Objektivität, 

noch die Kritik an der mangelnden Transparenz einzudämmen. 

3) Zur Funktion auf Zeit: 

Ob es zweckmäßig ist, eine Leitungsfunktion im Bereich der 
Schule auf Zeit zu vergeben, müßte getrennt von der Problematik 
der Objektivierung der Stellenvergabe diskutiert werden. Be­
kanntlich gibt es eine ganze Reihe von Argumenten, die für und 
die gegen eine solche Regelung sprechen. Eines jedoch muß 
besonders bedacht werden. Wenn die Funktion nur auf Zeit ver­
geben wird, dann sind die gegen eine besondere Mitwirkung der 
Lehrerschaft vorgebrachten Argumente noch schwerwiegender, weil 
die Haltung des Schulleiters den übrigen Lehrern gegenüber aus­
schließlich von der Motivation auf Wiederbestellung geprägt 
werden würde. 
Vom Standpunkt der Verwaltung wäre das Gegenteil anzustreben: 
Wenn schon Funktion auf Zeit, dann auf jederzeitigen Widerruf 
durch die Behörde. 
Nochmals wird betont, daß die Frage der zeitlich begrenzten 
Ausübung einer leitenden Funktion einer gründlichen allgemeinen 
Oberlegung bedarf und im Rahmen der Bestrebungen zur Objekti­
vierung der Stellenvergabe sinnvollerweise 'nicht erörtert 
werden sollte. 

4) Zur Begründungspflicht: 

Die mehrfach vorgesehene Begründungspflicht ist an sich keine 
Neuerung grundsätzlicher Art. ,Sie könnte auch derzeit schon von 
den Entscheidungsträgern verlangt werden. Allerdings sollte 
sich die Begründungspflicht sinnvollerweise ledigl~ch auf die 
Amtsvorschläge beziehen; von den verfassungsmäßig weisungs frei 
gestellten Kollegiumsmitgliedern eine Begründung für einen 
entsprechenden Beschluß,zu verlangen, wäre wofilin der Praxis 
kaum durchführbar. 

5) Weiters wird zum vorliegenden Entwurf darauf hingewiesen, 
daß die Anführung der Ernennungserfordernisse allein bei den 
Ausschreibungen sicher zuwenig ist. Im BDG sind diese 
Ernennungserfordernisse sehr weit geh~lten (Lehrbefähigung). 
Hier müßten wesenlich konkretere Bedingungen im Rahmen der 
Ausschreibung vorgesehen werden können. Daß die vorgeschlagene 

2339/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)70 von 75

www.parlament.gv.at



5 

Vorgangsweise sehr zeitaufwendig ist, wurde schon erwähnt, ins­
besondere die in Pkt. 5 und 6 vorgesehene mehrfache Befassung 
der Lehrer erscheint in dieser Form besonders unzulänglich.· 
Wenn eine derartige Vorgangsweise gewählt werden sollte, dann 
müßte sie wohl in umgekehrter Reihenfolge eintreten, nämlich 
Erstellung eines Amtsvorschlages aufgrund der Auswahl durch die 
Lehrerkonferenz, für den Fall der Abweichung nochmalige 
Stellungnahme der Lehrerkonferenz und dann Vorlage an das 
Kollegium. Eine abermalige Befassung der Lehrerkonferenz nach 
dem Beschluß des Kollegiums ist weder sinnvoll noch 
zielführend. 

6) Bemerkenswert ist; daß für die Bestellung von Schulauf­
sichtsbeamten vorgesehen ist, den Amtsvorschlag einschließlich 
der Begründung für die Mitbewerber zur Einsicht aufzulegen, 
eine gleichartige .Rege.lung. Jedoch für die Direktorensteilen 
nicht vorgesehen ist. Es erhebt sich die Frage, ob mit solchen 
Praktiken nicht die Grundsätze der Amtsverschwiegenheit und 
des Datenschutzes verletzt werden, es sei denn, daß die Daten, 
die zur Auswahl der Bewerber führen, sich lediglich auf einige 
mehr oder. weniger belanglose Formaldaten reduzieren. 

7) Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, daß es nicht 
sinnvoll erscheint, im Rahmen von Uberlegungen zur Objekti­
vierung und Erhöhung der Transparenz der Postenvergabe gleich­
zeitig strukturelle Änderungen in der Position dieser Stellen . 
zu machen. Das Einführen der Funktion auf Zeit ist eine Sache, 
die Objektivierung der Vergabe der Posten eine andere. Es müßte 
daher zunächst geklärt ~erden, wie die entsprechenden einzelnen 
Funktionen gestaltet werden sollen, bevor man die Vorgangsweise 
der Bestellung überlegt. 

8) Die Vorschläge erinnern an Bestellungsvorgänge in Bereichen 
von.Selbstverwaltungskörpern, auch zum Teil an den Univer­
sitäten. Breite demokratische Willens bildungen scheinen als 
Grundlage der Entscheidung auf. Es wird jedoch offensichtlich 
dabei übersehen, daß es sich bei der Auswahl ~ines leitenden 
Beamten nicht sosehr um eine demokratisch zu entSCheidende 
Repräsentanten-runktion handelt, und es also primär auf den 
Willen der Betroffenen ankommt vom Ausgewählten repräsentiert 
zu werden, sondern um die Auswahl einer Persori nach bestimmten, 
im Hinblick auf die besondere Aufgabenstellung 
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notwendigen Kriterien im Interesse der Behörde und unter deren 
Verantwortung. 
Es ist fraglich, ob es'wissenschaftliche Methoden gibt, nach 
denen gemessen werden könnte, inwieweit eine Person die Eignung 
für eine bestimmte Funktion mitbringt, und ob daher derartige 
Auswahlakte wirklich objektiviert werden könnten. Sicher ist 
jedenfalls, daß' eine Erweiterung des Gremiums - gewissermaßen 
eine Verlagerung und Vervielfachung der Verantwortung - für die 
Auswahl keine Verbesserung in Bezug auf Eignung mit sich 
bringt. Mit derartigen Methoden wird statt EIN E R subjek­
tiven Entscheidung - nämlich des verantwortlichen Ministers -
eine Vielzahl von subjekivten Entscheidungen vorgesehen, die 
aber in der Summe immer noch subjektive Entscheidungen bleiben. 
Für eine Objektivierung ist daher mit solchen Vorgangsweisen 
nichts gewonnen. 
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• PROF. HANS MATZENAVER 
AMTSFUHRENDER rR)'(S'DENr 

DES STADTSCHVlRATES fUR WIEN 

A8~EORDNUER ZVM NATIONALRAT 

KRITERIEN ZUR BEWERTUNG VON BEWERBUNGEN UND VERFAHRENSWEISE 

BEI DER BESETZUNG HÖHERER PLANSTELLEN 1M SCHULDIENST 

Bei der Besetzung höherer Planstellen im Schuldienst wird derzeit bereits eine . 
Vorgangsweise praktiziert, die sich wesentlich von der Vergabe ähnlicher Dienst-

posten im übrigen Bundes- bzw. Landesdienst unterscheidet. Allein durch die 

Tatsach~, da~ es auf Grund de~ Artikels 81 alb dei Bundesverfassungsgesetzes 
., 

Kollegien der Landesschulräte özw. des Stadtschulrate~ für'Wien gibt, die an den 

Bundesminister für Unterricht und Kunst (bei Bundeslehrern)' bzw.· an die Landes­

regierung (bei Pflichtschullehrern) Dreiervorschläge zu erstatten haben und d~bei 

weisungsfrei agieren, ist gewährleistet, daß die besondere Eignung aller Bewerber 

im hohen Maße öffentlicher Beurtejlung unterliegt. Diesen Kollegien gehören u.a. 

'!.Väter und Mütter schulbesuchender Kinder und Vertreter der Lehrerschaft" als 

stimmberechtigte Mitglieder ~n, außerdem haben Vertreter gesetzlicher Interessens­

vertretungen.(Kammern, anerkannte Kirchen- und Religionsgemeinschaften), sowie 

auch Schülervertreter und Beamte der Schulverwaltung und Gemeindeverwaltung 
" .~. . ~ 
. c,," 

ein Recht auf Information .und Anhörung. 

Jedes Mitglied des Kollegiums ist berechtigt, in die Akten mit allen Bewerbungen 

Ei~sicht zu nehmen und kann außerdem eigene Besetzungsvorschläge erstatten. In 

der Regel wird vom Amtsführenden Präsidenten des Stadtschulrates für Wien auf 

Grund der. vorgelegten Unterlagen und Stellungnahmen mittels Reihung ein sogenannter 
~ > • J ". 

Amtsvorschlag (Dreiervorschlag) zur Diskussion und BeschluOfassung vorgelegt., 

Uber die in den einschlägigen Dienstrechtsgesetzen festgelegten Bestimmungen hinaus 

gibt es in Wien bereits seit einiger Zeit Kriterien für die Auswahl und Reihung 

der Kandidaten, die ein Höchstmaß an Objektivität garantieren sollen. Als Beitrag 

zu noch größerer Transparenz und Objektivierung des gesamten Besetzungsverfahrens 

beabsichtigt der Stadtschulrat für Wien nach den folgenden Kriterien die Vorschläge 

an den Bundesminister für Unterricht und Kunst und an die landesregierung zu er­

stellen. 

1010 WIEN. DR. KARL RENNER-RINQ 1, TELEFON 9J "11 

-----------------------------------
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1. Grundvoraussetzungen 

(lt. Beamten-Di~nstrechtsgesetz bzw. Landeslehrer-Dienstgesetz) 

1. Lehrbefähigung fürdie betreffende Schulart 

2. Leistungsfeststellung: Arbeitserfolg erheblich überschritten 

3. Dienstzeit in Verwendung als Lehrer: mindestens 10 Jahre, davon mindestens 
4 Jahre an der betreffenden Schulart 

4. Dienstalter (Vo'rrück~'ngs~'tichtag): mindestens 15 Jahre 
~ ,'. 

11. Kriterien für die Beurteilung der besonderen persönlichen Eignung für den 
betreffenden Dienstposten 

1. ,Fachliche Eignung " 

a) Lehrerfortbildung (z.B. Seminarleiter, Referent, Leiter einer AG) 

b) Teilnahme, an Lehrerfortbildungsveranstaltungen in den letzten 5 Jahren 

• 

,cl Lehrerausbildung (z.B. Lehrertätigkeit an Universitäten oder Pädagogischen 
Akademien, Betreuungslehrer, Besuchsschullehrar) 

., 

d) zusätzliche einschlägige Qualifikationen (abgeschlosse~e Ausbildungen 
'. '. 'und Berechtigungen, z~B.zusätzliche l:ehrbefähigung und zusätzliche 

. abgeschlossene Studien) 

e) Teilnahme an Projekten der Schulentwicklung 
(Planung und Durchführung von Schulversuchen, Lehrplanentwicklung, 

, Entwicklung.und Erprobung neuer Unterrichtsformen, etc.) 

f) einschlägige Veröffentlichungen (Erstellung von Unterrichtsmitteln, 
sonstige Publikationen) 

l", ~' • . . ' 

g) Leistungen i~ der Erwachsenenbildung 

h) Auszeichnungen für erfolgreiche Lehrertätigkeit 

i) Aktivitäten im Rahmen der Schulpartnerschaft 

2. Administrative Eignung 

, .' a) Erfüllung administriativer Aufgaben 
(z.B. Planende Tätigkeiten in den Schulbehörden und am Pädagogischen Institut, 
Administrator, Direktor-Stellvertreter, Abteilungsvorstand, Werkstätten-
leiter, Klassenvorstand, Kustos) , 

b) planung und Organisation von Schulveranstaltungen und schulbezogenen 
Veranstaltungen 

, 3. Sonstiges 

(z.B. Kollegiumsmitglied, Personalvertreter, Funktionär der Gewerkschaft, 
Erziehertät~gkeit) 
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4. Eignung zur Menschenführung 

(z.B. Kommunikationsfähigkeit, Fähigkeit zur Konfliktlösung, 
Kooperationsbereitschaft) 

111. Verfahren zur Erstellung des Amtsvorschlages 

1. Öffentliche Ausschreibung 

2. Antrag mit Bewerbungsbogen (vom Stadtschu1rat für Wien aufgelegt, enthält 
die Punkte "Grundvoraussetzungen, Fachliche Eignung, Administrative 
Eignung, Sonstiges"); allenfalls Beilage von Nachweisen durch den 
Bewerber. 

3. Stellungnahme des Schulleiters zu den Angaben des Bewerbers, Ergänzungen, 
eigene Erfahrungen; . 
Beobachtungen zum Punkt "Eignung zur Menschenführung" • 

. 4. Stellungnahme der Schulaufsicht zu den Angaben des Bewerbers und der 
Stellungnahme des Schulleiters; allfällige Ergänzungen; eigene Erfahrungen; 
Beobachtungen zum Punkt "Eignung zur Menschenführung" unter Berücksichtigung 
allfällig eingelangter Äußerungen von Lehrerkollegien, Elternvereinen 
und Schülervertretern. -' 

5. Bewertung der so ermittelten Sachverhalte durch den Abteilungsleiter in 
beschreibender Form und Erstellung eines Reihungsvorschlages mit Begründung. 

6. Stellungnahme der P:rsonalvertretung 

7. Entscheidung über den Amtsvorschlag durch den Amtsführen~en Präsidenten 
des Stadtschulrates für Wien 

IV. Beschlußfassung durch das Kollegium 

V. Entscheidung des Bundesministers für Unterricht und Kunst bzw.der Landes-. 

regierung 

.,", 
;" . 
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